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Das nfb und das Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidel-
berg (IBW) haben Anfang 2015 nach rund fünfjähriger Entwicklungs- und 
Erprobungsarbeit ein integriertes Qualitätskonzept für die Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung vorgelegt: das BeQu-Konzept, das nun allen 
Interessierten in der Fachöffentlichkeit, in Beratungspraxis und Politik  zur 
Verfügung steht.  
 
Die vorliegende Veröffentlichung stellt die Ergebnisse in den Kontext der 
vielfältigen Qualitätsinitiativen, die in den letzten Jahren in Deutschland im 
Bereich der Beratung entstanden sind, und lädt zum Diskurs über Wege zur 
Stärkung der Qualität und Professionalität in der Bildungs- und Berufsbera-
tung ein. 
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Editorial  

Liebe Leserinnen und Leser, 
Mit Stolz und Dankbarkeit blicken wir zurück auf fünf 
Jahre Entwicklungsarbeit, in denen wir das BeQu-
Konzept konzipiert, entwickelt, erprobt und evaluiert 
haben und das wir nun Ihnen als Mitglieder der 
„Professional Community“ und den in Politik und 
Verwaltung für gute Bildungs- und Berufsberatung 
Verantwortlichen vorlegen können. 
 
• Mit Stolz, weil wir glauben – und von vielen Sei-

ten bestätigt bekommen – dass uns damit ein 
Fachkonzept gelungen ist, das bereichs- und insti-
tutionenübergreifend auf der Basis eines breiten 
professionellen Konsenses Standards für gute Be-
ratung und für die notwendigen Kompetenzen 
der Beraterinnen und Berater formuliert. 

• Mit Dankbarkeit für die tatkräftige Unterstützung 
der zahlreichen Expertinnen und Experten aus 
den verschiedenen Bereichen der Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung (3B-Beratung), 
die in vielen Arbeitsgruppensitzungen, Work-
shops, Runden Tischen und Beiratssitzungen um 
gemeinsam getragene Qualitäts- und Kompetenz-
anforderungen, um  Definitionen und Formulie-
rungen sowie um mögliche Umsetzungsstrategien 
für das BeQu-Konzept gerungen und so die Ergeb-
nisse maßgeblich mitgestaltet haben.  

• Mit Dankbarkeit auch an die Politik – und hier 
natürlich namentlich an das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und an den Projektträ-
ger im DLR und die dort zuständigen Personen, 
die durch fachlichen Rat und finanzielle Unter-
stützung dieses umfangreiche Vorhaben über-
haupt erst möglich gemacht hat. 

 
Das BeQu-Konzept reiht sich ein in eine wachsende 
Anzahl von Qualitätsinitiativen der professionellen 
Verbände, der Träger und Anbieter von Beratung 
und der Programme in den Ländern und im Bund. 
Mit dieser Sonderausgabe unseres Projekt-
Newsletters wollen wir das BeQu-Konzept in den 
Kontext dieser vielfältigen Qualitätsbemühungen 
stellen und zum gemeinsamen Diskurs anregen und 
aufrufen. Gerade hierin sehen wir die besondere 
Aufgabe und Verantwortung des nfb als Verband 
und Akteur auf der politischen Bühne, wie Wiltrud 
Gieseke dies in ihrem abschließenden Kommentar 
formuliert.  

 

Wir haben daher Vertreter/innen verschiedener Vor-
haben  und Programme gebeten, in einem kurzen 
Beitrag ihren Ansatz zur Qualitätssicherung und Pro-
fessionalitätsentwicklung in der 3B-Beratung zu skiz-
zieren. Naturgemäß konnten wir im Rahmen dieser 
Veröffentlichung nur einen (wahrscheinlich kleinen) 
Teil dieser Initiativen berücksichtigen. Dabei ging es 
uns vornehmlich um solche Vorhaben, die bereits 
einen stärkeren Formalisierungsgrad im Sinne der 
Vergabe von Qualitätssiegeln oder Zertifikaten  er-
reicht und damit auch eine gewisse Breitenwirkung 
entfaltet haben. Trotzdem sind wir uns der Selektivi-
tät der Auswahl bewusst und bitten dafür um Ver-
ständnis.  
 
Nicht einbezogen haben wir das weite Feld der 
psycho-sozialen und psycho-therapeutischen Bera-
tung, obwohl es gerade hier viele Schnittstellen im 
Hinblick auf die Sicherung der Qualität und Pro-
fessionalität gibt. Das Interview mit der Vorsitzenden 
der Deutschen Gesellschaft für Beratung, Regina 
Jürgens, soll diese Schnittstelle beleuchten und auf-
zeigen, dass es hier noch viel Potenzial für mehr Zu-
sammenarbeit und Synergien gibt.  
 
Wir würden uns freuen, wenn diese Veröffentlichung 
zu einem verstärkten Austausch der Akteure in dem 
Feld der 3B-Beratung und einer Weiterentwicklung 
der Ansätze zur Stärkung der Qualität und Professio-
nalität der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung beiträgt. In diesem Sinne wünschen wir eine 
anregende Lektüre und freuen uns über Ihre Ergän-
zungen und Kommentare. 

 

Karen Schober  
 
Christiane Schiersmann 
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Berufliche Qualifikation und Kompetenzentwicklung sowie deren kontinuierliche Anpassung an sich immer ra-
scher wandelnde Anforderungen werden immer mehr zu einer wesentlichen Aufgabe bei der Gestaltung der 
Erwerbsbiographie. Deshalb hat sich auch der Bedarf nach Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung ver-
stärkt. 
 
Von guter Bildungsberatung wird erwartet, dass sie präventiv ansetzt, sich an der individuellen Bildungsbiogra-
phie orientiert und auch geschlechtsspezifische Muster aufbricht. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Stu-
dierende sowie Weiterbildungsinteressierte brauchen systematische Beratung, damit sie den jeweils optimalen 
Bildungspfad für ihre persönliche Entwicklung finden können.  
 
Mit diesem Ziel hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Verbundvorhaben „Offener Koordi-
nierungsprozess Qualitätsentwicklung in der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“ gefördert. Die Ent-
wicklung und Standardisierung von Kriterien für gute Beratung durch das Verbundvorhaben leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherung von Qualität und Professionalität in der Bildungsberatung und unterstützt damit auch 
die gesellschaftliche Partizipation aller Bürgerinnen und Bürger. 
 
Damit hat das Forschungsprojekt dem Anliegen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, durch Bil-
dung, insbesondere durch berufliche Weiterbildung, Optionen für die Gestaltung individueller Lebenschancen zu 
eröffnen und damit Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe unabhängig von Alter, Herkunft und sozialer 
Stellung zu schaffen, Rechnung getragen. 
 
Zudem hat das Nationale Forum Beratung (nfb) in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg (Projekt Offe-
ner Koordinierungsprozess - Beratungsqualität in Bildung, Beruf und Beschäftigung) in einem partizipativen Pro-
zess mit Akteuren der Bildungsberatung allgemein akzeptierte Qualitätskriterien für gute Beratung entwickelt, 
erprobt und zu Standards ausformuliert. Die Qualitätskriterien und der Qualitätsentwicklungsrahmen wurden 
von der Praxis der Beratung positiv aufgenommen.  
 
Anerkannt wird im Besonderen, dass die Kriterien zwar umfassend aber auch flexibel sind und so in verschiede-
nen Kontexten adaptiert werden können. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung verbindet mit der 
weiten Verbreitung der Projektergebnisse die Hoffnung, dass sie Eingang in die Praxis der Bildungsberatung fin-
den. 
 

 
 
 
 

MinR Peter Munk,  
Referatsleiter 316 – Weiterbildung; Arbeitsmarkt; ESF im  
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Geleitwort  



II. Das BeQu Konzept  
 

Ziele, Ergebnisse und Aspekte zur Implementierung 
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Das BeQu-Konzept im Überblick: Ziele, Ergebnisse, Anwendungsmöglichkeiten  
Susanne Schmidtpott (nfb), Peter C. Weber (IBW, Universität Heidelberg) 

So vielfältig wie sich die Beratungslandschaft in 
Deutschland darstellt, so vielfältig sind auch die Qua-
litätskonzepte der verschiedenen Anbieter und Ver-
bände in diesem Bereich. Die Beiträge in diesem 
Newsletter geben einen kleinen Einblick in diese 
Vielfalt. Ein von Praxis und Politik gleichermaßen 
akzeptiertes  Qualitätsmodell mit gemeinsam getra-
genen Qualitätsstandards für die Beratung und ei-
nem übergreifenden Kompetenzprofil für Beratende 
in diesem Bereich gab und gibt es in Deutschland 
bislang nicht. Dies ist aus Sicht vieler Praktiker/-
innen und Verbraucherschützer/-innen jedoch erfor-
derlich, um für Ratsuchende und für Verantwortliche 
in Politik, Verwaltungen und Verbänden Transparenz 
über die Qualität und Professionalität von Bera-
tungsangeboten zu schaffen und ihnen eine Orientie-
rungshilfe für Auswahl- oder Förderentscheidungen 
an die Hand zu geben.  
 
Hauptziel des vom BMBF geförderten   Verbundpro-
jekts „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsent-
wicklung für die Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung“ war es daher, einen gemeinsamen Ver-
ständigungsprozess zwischen den verschiedenen 
Akteuren und Stakeholdern aus Politik und Praxis, 
Verbänden und Wissenschaft zu initiieren, um ein 
von möglichst Allen getragenes Qualitätskonzept zu 
erarbeiten.  In zahlreichen Arbeitsgruppen, Work-
shops und Tagungen haben Beratungsanbieter, Bera-
tungspraktiker/-innen, Wissenschaftler/-innen und 
Experten/-innen sowie politisch und administrativ 
Verantwortliche aus allen Beratungsfeldern  ihre 
Sicht, ihr Wissen und ihre Erfahrungen eingebracht 
und gemeinsam überlegt, manchmal auch gerungen, 
wie Qualität und Professionalität für dieses Feld defi-
niert und erreicht werden kann.  
 
Als Ergebnis dieses rund fünfjährigen Entwicklungs-
prozesses legen wir – das nfb und das IBW sowie alle 
beteiligten Experten/-innen –  nun das „BeQu-
Konzept für die Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung“ vor. Es besteht aus einem Katalog von 
19 Qualitätsstandards für die Beratung, einem Kom-
petenzprofil für Beratende und einem Qualitätsent-

wicklungsrahmen für Beratungseinrichtungen, die 
ihre Qualität kontinuierlich entwickeln und verbes-
sern wollen. 
 
An dieser Stelle kann das Konzept als Ganzes nicht 
umfassend wieder gegeben werden; hierzu möchten 
wir auf die Publikationen verweisen, die  das Kon-
zept praxisnah und übersichtlich beschreiben: 
 Professionell beraten mit dem BeQu-Konzept 

(Infoflyer)1 
 Professionell beraten: Die Qualitätsstandards für 

die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung
(BeQu-Standards)2 

 Professionell beraten: Das Kompetenzprofil für 
Beratende in Bildung, Beruf und Beschäftigung3 

 Professionell beraten: Der Qualitätsentwicklungs-
rahmen für die Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung (QER)4 

Aber wo ist das Ziel? Es gibt keinen Punkt, von dem 
aus „Qualität“ ein für alle Mal oder objektiv be-
schrieben werden kann. Vielmehr braucht es Aus-
tausch und Diskussion, z.B. in einzelnen Einrichtun-
gen, in den Verbänden oder in Ausbildungsgängen. 
Dies wollen wir auch durch die Vielfalt der Beiträge 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

1 zum Download unter www.beratungsqualitaet.net 
2 DOI: 10.3278/6004444w,  zum Download unter www.wbv.de/artikel/6004444w und  www.beratungsqualitaet.net 
3 DOI: 10.3278/6004445w zum Download unter www.wbv.de/artikel/6004445w und  www.beratungsqualitaet.net 
4 DOI:  10.3278/6004446w zum Download unter www.wbv.de/artikel/6004446w und  www.beratungsqualitaet.net 

Abb. 1: Das BeQu-Konzept für die Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung 

http://www.beratungsqualitaet.net/veroeffentlichungen276/index.html
http://www.wbv.de/artikel/6004444w
http://www.beratungsqualitaet.net/veroeffentlichungen276/index.html
http://www.wbv.de/artikel/6004445w
http://www.beratungsqualitaet.net/veroeffentlichungen276/index.html
http://www.wbv.de/artikel/6004446w
http://www.beratungsqualitaet.net/veroeffentlichungen276/index.html
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in diesem Newsletter deutlich machen: Die Profess-
ion ist sich weitgehend einig in der Frage der Qualität 
und wie man sie am besten entwickelt, und so unter-
schiedlich einige theoretische Ansätze auf den ersten 
Blick auch sein mögen, so sind sie doch untereinan-
der und mit dem BeQu-Konzept kompatibel.  
 
Die Diskussionen über Qualität können sinnvoll ange-
regt und strukturiert werden. Gemeinsam getragene 
Qualitätsstandards für Beratung können dabei als 
Bezugspunkte  dienen: Sie geben Orientierung, 
manchmal fordern sie auch Widerspruch heraus oder 
sie regen an, die Besonderheiten der eigenen Bera-
tung zu formulieren und zu bestimmen. 
 

 Auf der Ebene der Beratungsanbieter kann (und soll-
te) diese Auseinandersetzung über die Qualität der 
Beratung sinnvoll in Organisationsentwicklungspro-
zesse eingebunden werden. Ein solcher Prozess kann 
– angelehnt an das Wissen über Organisationsent-
wicklung – praxisnah, anregend und ergebnisreich 
gestaltet werden. Maßgeblich ist die Aktivierung 
(und Qualifizierung) der beteiligten Führungskräfte 
und Beratenden. Ein Qualitätsentwicklungsrahmen, 
wie er im BeQu-Konzept als Instrument angeboten 
wird, kann sinnvoll und nützlich sein, diese Prozesse 
umzusetzen (Abbildung 3).  

Abb. 2: Die BeQu-Qualitätsstandards für Beratung 
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 Zertifizierung ist in diesem Kontext ein mögliches 
Ziel, aber nicht zwingend notwendig – sie kann  für 
manche Anbieter Nutzen bringen, hat aber häufig 
auch nicht-gewünschte Effekte. 

 Ein wichtiger Schlüssel zur nachhaltigen Qualität in 
der Beratung ist die Professionalität der Beraten-
den. Im Feld der Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung  können über das entwickelte Kompe-
tenzprofil die Anforderungen an professionelle Be-
raterinnen und Berater transparent gemacht wer-
den. Das Profil kann den einzelnen Beratenden hel-
fen, ihren Entwicklungsstand zu bestimmen und zu 
reflektieren, es kann aber auch für die Personalent-
wicklung und die Weiterbildung genutzt werden. In 
einer längerfristigen Perspektive stellt es einen 
Startpunkt/Impuls für die Diskussion über das Spezi-
fische unserer Beratungspraxis dar. Entsprechend 
muss es – genau wie die anderen Ergebnisse des 
Projektes - offen bleiben für neue Erkenntnisse, Ent-

wicklungen und bessere 
Ideen. 
 
Entscheidend ist vor dem 
Hintergrund dieser Eck-
punkte, dass die einzelnen 
beschriebenen Perspekti-
ven - ebenso wie die vor 
diesem Hintergrund entwi-
ckelten Instrumente der 
Qualitätsentwicklung - erst 
in ihrem Zusammenwirken 
effektiv werden: Professio-
nelle Kompetenz ist ohne 
geeignete Rahmenbedin-
gungen, wie sie in den 
Standards beschrieben 
werden, nicht möglich; 
Qualitätsentwicklung in 
Organisationen ist ohne 
kompetente Berater nicht 
sinnvoll und Standards oh-
ne den Impuls zur Weiter-
entwicklung verfehlen ihr 
Potential (siehe Abb. 4). 
 
Um diese Ergebnisse um-
fassend und breit zugäng-
lich zu machen, wurden 

(Fortsetzung auf Seite 10) 

Abb. 3: Der Qualitätsentwicklungsrahmen 

Abb. 4: Qualität als relationaler Begriff 
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mehrmals im Verlauf des Gesamtprojekts die Ergeb-
nisse und Zwischenergebnisse publiziert. Ganz aktu-
ell liegen nun zum Projektabschluss die vier o.g. Print
-Publikationen vor, die das BeQu-Konzept beschrei-
ben. Dennoch soll nicht der Eindruck entstehen, dass 
das BeQu-Konzept nun  „in Stein gemeißelt“ ist – im 
Gegenteil soll es ein lebendiges, zur Auseinanderset-
zung anregendes Material sein, das sich auch weiter-
hin durch die Rückmeldungen, Ergänzungen, Anre-
gungen und kritischen Anmerkungen von  Nutzenden 
und Interessierten weiter entwickelt.  Dazu haben 
wir die Instrumente zusätzlich auf der Plattform 
http://bequ-konzept.beratungsqualitaet.net als 
„BeQu-Online“ veröffentlicht. Dort werden laufend 
Erläuterungen und Beispiele zu den Qualitätsstan-
dards ergänzt, die von Akteuren aus dem Beratungs-
feld eingebracht werden. Zusätzlich ermöglicht eine 
Kommentarfunktion die öffentliche Diskussion der 
Instrumente sowie Nachfragen, Kommentare und 
das Einbringen weiterführender Ideen. 
 
Um auf der Ebene des wissenschaftlichen Diskurses 
die gewonnen Erkenntnisse in die Diskussion einzu-
speisen, werden in den kommenden Monaten weite-
re Aufsätze und eine Buchpublikation zur Erfassung 
von Beratungskompetenz erscheinen.   
 
Die Vielfalt von Bemühungen, Ansätzen und Projek-
ten, die die Qualität der Beratung fokussieren (siehe  
folgende Texte in diesem Newsletter) bestärkt uns in 

unserem Ansatz: Es wird nicht den einen,  „richtigen“ 
Schlüssel zu Qualität und Professionalität geben. 
Dennoch sind aber übergreifende Qualitätsstandards 
und ein anerkanntes Kompetenzprofil für verschiede-
ne Zwecke sinnhaft und notwendig. Vor allem leisten 
sie einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz, 
denn Ratsuchenden steht damit ein effektives Instru-
ment zur Verfügung, um angebotene Beratungsleis-
tungen zu vergleichen. Und auch für die Verantwort-
lichen in Politik und Verwaltung können sie als Maß-
stab bei der Beurteilung von Beratungsqualität (und 
damit z.B. auch der Förderwürdigkeit von Beratungs-
angeboten) und so als wichtiges Transparenzinstru-
ment dienen. 
 
Die Aushandlung und der Diskurs müssen fortgesetzt 
werden, und  vieles bleibt zu erproben, anzuwenden 
und zu lernen. Gleichzeitig entwickelt sich das Bera-
tungsfeld weiter. Neue, interessante  Perspektiven 
ermöglichen  positive Richtungsänderungen hin zu 
einer  professionellen, qualitätsvollen Beratung, die 
allen Bevölkerungsgruppen Wege in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung hinein erschließen hilft. Die Ergeb-
nisse dieses Projekts stellen für die weitere Entwick-
lung fundierte und gut begründete Orientierungs-
punkte dar und laden alle Akteursgruppen ein, damit 
zu arbeiten. 
 
 
 

Das BeQu Projektteam im Dezember 2014 in Heidelberg  

http://bequ-konzept.beratungsqualitaet.net
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Nachhaltigkeit durch Zertifizierung? Erkenntnisse und Erfahrungen  
aus dem BeQu-Vorhaben 
Karen Schober (nfb) 

Während der Entwicklungsarbeiten an den Qualitäts-
standards, dem Kompetenzprofil und dem Qualitäts-
entwicklungsrahmen (QER) stand immer wieder auch 
die Frage im Raum, was denn am Ende für diejeni-
gen, die mit diesen Instrumenten ihre Beratungsqua-
lität weiterentwickeln, herauskommen soll – im Sin-
ne eines aussagefähigen Nachweises ihrer Qualitäts-
bemühungen. Für die rd. 50 Beratungseinrichtungen, 
die die Instrumente angewendet und erprobt haben, 
war es vor allem wichtig, ihre Qualitätsarbeit in ei-
nem Dokument nachweisen zu können. Dies erfolgte 
durch eine Teilnahmebescheinigung der Universität 
Heidelberg, in der die Inhalte, Prozesse und Ergebnis-
se des QER-Prozesses dokumentiert wurden und das 
die Erprober auf ihrer Webseite oder anderen Au-
ßendarstellungen verwenden konnten. 
 
Zum Ende der ersten Projektphase haben die Exper-
ten/innen aus den Arbeitsgruppen und Erprobungs-
organisationen Empfehlungen für die künftige Arbeit 
entwickelt, die u.a. auch die Frage der Entwicklung 
und Etablierung eines BeQu-Qualitätsnachweises1 
betrafen:  
„Qualitätsnachweise sollen künftig verstärkt in der 
Beratungspraxis etabliert werden. Sie fördern die Ent-
wicklung von Qualität im Bereich der Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung wirksam und sind Er-
gebnisse unterschiedlicher Verfahren (fremd- oder 
selbstevaluierend). Sie sollen sich u.a. auf  die Kompe-
tenzen von Berater/innen, die Praxis von Berater/
innen, das Handeln von Organisationen, die Beratung 
praktizieren, und das Handeln von Organisationen, 
die Berater/innen fachlich verbinden (Verbände) be-
ziehen. Der Nachweis von Qualität kann durch eine 
Testierung dokumentiert werden, die durch unabhän-
gige Einrichtungen erfolgen sollte. Es ist sicher zu 
stellen, dass Qualitätstestierungsverfahren (Zertifi-
zierungen, Akkreditierungen, »Siegelungen« o.ä.) 
nicht auf eine rein bürokratische Normerfüllung redu-
ziert werden. Die wissenschaftliche Herleitung, Be-
gründung und Evaluation sowie die Innovation för-
dernde Grundausrichtung der Verfahren sollten si-
chergestellt sein. Hierbei kommt einer Entwicklung 
»bottom-up« eine besondere Bedeutung zu. Gleich-
zeitig muss gewährleistet sein, dass Qualitätstestie-

rungen für alle Beratungsanbieter - auch für solche 
mit begrenzten wirtschaftlichen Mitteln oder perso-
nellen Ressourcen – realisierbar sind. Es empfiehlt 
sich, durch ein wissenschaftliches Gutachten die Be-
deutung und den Nutzen von Qualitätstestierungen 
für die Entwicklung einer professionellen Bildungs- 
und Berufsberatung detaillierter zu untersuchen 
(Machbarkeitsstudie).“ (Arbeitsgruppe 1 und Arbeits-
gruppe 2, 2012) 
 
Diesem Vorschlag haben sich die Verbundpartner nfb 
und IBW sowie der Koordinierungsbeirat angeschlos-
sen. Vor der Entscheidung über die Entwicklung ei-
nes eigenen Qualitätstestierungsverfahrens sollte in 
einer Machbarkeitsstudie geklärt werden, welche 
Verfahren im Bereich der BBB-Beratung bereits exis-
tieren, wie verbreitet diese sind und in welchem Ma-
ße sie beratungsspezifischen Belangen gerecht wer-
den und mit den BeQu-Standards und dem Kompe-
tenzprofil kompatibel sind. Weitere Untersuchungs-
ziele der Machbarkeitsstudie sollten  die Erfahrungen 
der Testierer und Nutzer solcher Qualitätssicherungs-
verfahren und die generelle Akzeptanz von Qualitäts-
testierungen in der Beratungslandschaft und deren 
Einflussfaktoren sein.  
 
Zur Klärung dieser Fragen wurde zum einen das Insti-
tut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung 
an der Universität Hannover (ies) mit einer Expertise 
zur Bestandsaufnahme von Qualitätstestierungen im 
Bereich der BBB-Beratung beauftragt (Seidel/Seusing 
2013). Außerdem führte das nfb eine Online-
Umfrage bei Beratungsanbietern zu Fragen der Qua-
litätssicherung durch (siehe folgender Beitrag von 
Katsarov in diesem Newsletter).  
 
Die Bestandsaufnahme des ies erfasste insgesamt 38 
Verfahren zur Zertifizierung von Personen und/oder 
Organisationen, von denen 14 als für die BBB-
Beratung besonders relevant erachtet und detaillier-
ter untersucht wurden. Grundsätzlich konnte unter-
schieden werden zwischen universell einsetzbaren 
QS-Verfahren, die im Dienstleistungssektor weit ver-
breitet sind, darunter Verfahren wie DIN/ISO, EFQM 

(Fortsetzung auf Seite 12) 

1  Abkürzungen siehe auch S.18, folgender Beitrag 
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oder auch LQW und die u.a. auch Voraussetzung für 
die Anerkennung und Zertifizierung von Arbeits-
marktdienstleistungen nach der AZAV sind, und sol-
chen Qualitätstestierungen, die sich spezifischer auf 
die Bildungs- und Berufsberatung als kommunikati-
ver, sozialer Dienstleistung beziehen, wie z.B. das auf 
Beratungsorganisationen spezialisierte Verfahren 
KQB bzw. das Modul Bildungsberatung bei LQW, so-
wie das BerufsBeratungsRegister des dvb, das von 
der k.o.s. GmbH entwickelte Berliner Modell, das 
Gütesiegel „Geprüfte Einrichtung für Bildungsbera-
tung“ von Weiterbildung Hessen e.V. oder die Zertifi-
zierung verbandspezifischer Fortbildungen, wie z.B. 
das GIBeT-Fortbildungszertifikat oder die „Essentials 
einer Weiterbildung Beratung/Counselling“ der 
DGfB.  (Abkürzungen siehe Seite 18, folgender Bei-
trag) 
 
Letztere werden überwiegend von professionellen 
Beratungsverbänden angeboten und sind in ihrem 
Anwendungs- und Geltungsbereich auf die Ver-
bandsmitglieder oder einen bestimmten Beratungs-
bereich (z.B. Studienberatung) oder eine Region 
(Hessen, Berliner Modell) begrenzt. Dennoch lassen 
sich aus der ies-Analyse wichtige Erkenntnisse zu den 
bisherigen Erfahrungen mit diesen Verfahren und 
der generellen Akzeptanz ableiten: 
• Die Sensibilisierung für Qualität in der Beratung 

müsste intensiviert werden. 
• Es gibt eine hohe Akzeptanz von Verfahren zur Zer-

tifizierung von Organisationen, wenn sie gesetzlich 
legitimiert sind und Voraussetzung für den Erhalt 
öffentlicher Mittel darstellen. 

• Die Akzeptanz von Verfahren zur Zertifizierung von 
Beratungsfachkräften ist dann hoch, wenn politisch 
Verantwortliche oder Arbeitgeber hinter dem Ver-
fahren stehen. 

• Der Mehrwert einer Zertifizierung besteht aus 
Sicht der untersuchten Verfahren darin, dass Im-
pulse für Organisationen gegeben und neue Ge-
schäftsfelder für Personen entwickelt werden. 

• Zur Implementierung sind u.a. intensive Öffentlich-
keits- und Überzeugungsarbeit, ggf. Anschubfinan-
zierung und politische Unterstützung notwendig. 

• Anlass für Skepsis gegenüber Zertifizierungen bil-
den der finanzielle und zeitliche Aufwand.  

 
Vor dem Hintergrund zu erwartender Entwicklun-
gen, nämlich dem wachsenden Qualitätsbewusstsein 
der Fördermittelgeber und der zunehmenden Sensi-

bilisierung der Ratsuchenden für Qualität, und in 
Anbetracht der Tatsache, dass die Ausgestaltung und 
Implementierung ein längerer Prozess ist, empfiehlt 
das ies die Entwicklung und sukzessive Verbreitung 
eines Verfahrens zum Nachweis von Qualität in der 
Bildungs- und Berufsberatung unter besonderer Be-
rücksichtigung der Kompatibilität mit anderen Ver-
fahren und gegenseitiger Anerkennung, klaren Struk-
turen und Zuständigkeiten sowie der Trennung von 
organisatorischer Abwicklung und Bewertung.  
 
Wenige Informationen gibt es zur Verbreitung von 
beratungsspezifischen QS-Verfahren und den Erfah-
rungen damit. Die nicht repräsentative Studie des 
nfb (siehe nachfolgenden Beitrag von Katsarov) lie-
fert jedoch einige Anhaltspunkte: So kann deutlich 
unterschieden werden zwischen Beratungseinrich-
tungen, die sich aus förderpolitischen Gründen zerti-
fizieren lassen – dies ist insbesondere bei größeren 
Einrichtungen im Anwendungsbereich der AZAV der 
Fall – und solchen, deren vorrangiges Ziel die Reflexi-
on der eigenen Arbeit und die eigene Qualitätsent-
wicklung ist. Während die erste Gruppe von Organi-
sationen, die meist auch ein breiteres Aufgabenfeld 
außerhalb der BBB-Beratung haben, sich seltener an 
allgemein anerkannten Qualitätsstandards für gute 
Beratung orientiert, sprechen sich Letztere mehr-
heitlich für die Nutzung von allgemein akzeptierten 
Qualitätsstandards in der BBB-Beratung aus und ori-
entieren sich auch häufiger daran. Meist handelt es 
sich hierbei um kleinere, auf BBB-Beratung speziali-
sierte Einrichtungen. Eine Zertifizierung steht dabei 
für sie nicht im Vordergrund.  
 
Befragt nach den Anforderungen an QS-Verfahren 
betonen die Einrichtungen in erster Linie, dass es 
„Spielraum für eigenständiges Handeln“ ermöglichen 
müsse. Weiterhin war es vielen Einrichtungen wich-
tig, dass ein solches System „Raum für Reflexion und 
Lernen“ bietet, auf „in der Fachwelt allgemein aner-
kannten Qualitätsstandards“ beruht und/oder in ei-
nem „angemessenen Zeitaufwand“ zu bewältigen 
ist. Andere Gründe, wie z.B. geringe „finanzielle Be-
lastung“ oder ein „aussagekräftiges Zertifikat“ spie-
len demgegenüber bei der Mehrzahl der befragten 
Organisationen eine untergeordnete Rolle. 
 
Die vorliegenden Befunde reichen derzeit noch nicht 
aus, um mit der Entwicklung eines eigenständigen 

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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BeQu-Zertifizierungsverfahrens zu beginnen. Deut-
lich wird aber auch, dass es in der Praxis einen gro-
ßen Bedarf an übergreifenden und allgemein aner-
kannten Standards für die BBB-Beratung gibt, die 
bottom-up aus der Beratungsprofession heraus ent-
wickelt wurden. Der BeQu-Expertenworkshop am 
28.11.2013, an dem eine große Anzahl der bisher am 
BeQu-Vorhaben beteiligten Personen und Organisa-
tionen teilgenommen haben, hat sich mehrheitlich 
dafür ausgesprochen, den Prozess der Verbreitung 
und Anwendung der BeQu-Instrumente in der Praxis  
fortzusetzen und weitere Interessenten für den Ein-
satz der Qualitätsstandards, des Kompetenzprofils 
und des QER zu gewinnen. Obwohl sich viele Prakti-
ker/innen mehr Verbindlichkeit in Bezug auf die Qua-
litäts- und Kompetenzanforderungen in der BBB-
Beratung wünschten, wurde große Skepsis gegen-
über top-down eingeführten Zertifizierungsverfahren 
oder gesetzlichen Regelungen zur Qualitätssicherung 
geäußert, die – wie eingangs dargestellt – schnell zur 
bürokratischen Normerfüllung verkommen und das 
reflexive Lernen und die eigene Qualitätsentwicklung 
behindern könnten. Erst wenn sich der Ansatz über 
eine bottom-up Verbreitung sukzessive durchsetze 
und über die normative Kraft des Faktischen seine 
Wirkung entfalte, sei eine Zertifizierung sinnvoll – sei 
es über ein eigenständiges Verfahren oder über die 
gegenseitige Anerkennung bereits bestehender QS-
Systeme, die mit den BeQu-Standards kompatibel 
sind.  
 
Um gleichwohl mehr Verbindlichkeit und damit 
Nachhaltigkeit für die Qualität und Professionalität in 
der BBB-Beratung zu erreichen, schließen wir uns 
Professor Klaus Meisel an, der uns in seinem Vortrag 
Folgendes mit auf den Weg gab:  

„Ich empfehle den Versuch, wichtige Akteure zu 
selbstverpflichtender Kooperation zu bewegen, um  
die Qualität der Beratung vor dem Hintergrund und 
auf der Basis der erarbeiteten Ergebnisse nicht nur 
zu sichern, sondern auch weiter zu entwickeln. Ich 
würde mir sehr wünschen, wenn Sie Strukturen ent-
wickeln, die neben den individuellen oder den einzel-
nen trägerbezogenen Fortbildungen wirklich so ein 
übergreifendes Kompetenzprofil und Fortbildungs-
profil absichern würden. Aber dazu gehört auch eine 
Verbindlichkeit. Dazu gehört eine Politik, die ein sol-
ches Netzwerk der Selbstverbindlichkeit auch fördert 
und unterstützt.“ (nfb 2013, S.31) 
 
Literatur: 
AG 1 und AG 2 (2012): Qualitätsentwicklung der Beratung 

in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Empfehlungen 
zur Nachhaltigkeit und zur Implementierung von Stan-
dards und Maßnahmen. http://www.beratungs 
qualitaet.net/upload/Menu_Operational/
Implementierung/Implementierung_Empfehlungen_ 
QBBB_20111107_final.pdf 

nfb (2013): Peer-Evaluation im Projekt „Beratungsqualität 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung – wissenschaftli-
che Fundierung und Implementierungsstrategien“. 
Expertenworkshop am 27. und 28. November 2013 in 
Berlin. In: nfb-Newsletter 3/2013 . S. I-V. www.forum-
beratung.de/Newletterarchiv 

Seidel, S., Seusing, B. (2013) Bestandsaufnahme bestehen-
der Testierungen/Akkreditierungen im Bereich der 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung – Exper-
tise im Auftrag des nfb. ies Projektbericht 102.13, 
Hannover 2013. http://www.beratungsqualitaet.net/
upload/Menu_Operational/Veroffentlichungen/
Veroffentlichungen_aus_Projekt/
Seidel_Seusing_Expertise_Testierungen_2012.doc.pdf 

http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Implementierung/Implementierung_Empfehlungen_QBBB_20111107_final.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Implementierung/Implementierung_Empfehlungen_QBBB_20111107_final.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Implementierung/Implementierung_Empfehlungen_QBBB_20111107_final.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Implementierung/Implementierung_Empfehlungen_QBBB_20111107_final.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Newsletter/nfb-Newsletter_03-2013fin.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Newsletter/nfb-Newsletter_03-2013fin.pdf
http://www.forum-beratung.de/veroeffentlichungen/newsletterarchiv/newsletter-03-2013.html
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Veroffentlichungen/Veroffentlichungen_aus_Projekt/Seidel_Seusing_Expertise_Testierungen_2012.doc.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Veroffentlichungen/Veroffentlichungen_aus_Projekt/Seidel_Seusing_Expertise_Testierungen_2012.doc.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Veroffentlichungen/Veroffentlichungen_aus_Projekt/Seidel_Seusing_Expertise_Testierungen_2012.doc.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Veroffentlichungen/Veroffentlichungen_aus_Projekt/Seidel_Seusing_Expertise_Testierungen_2012.doc.pdf
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Trends in der Sicherung der Qualität und Professionalität der BBB-Beratung in Deutsch-
land – Ergebnisse einer Online-Umfrage des nfb 
Johannes Katsarov, nfb 

Im Rahmen des BeQu-Projekts (siehe Abkürzungsver-
zeichnis) und einer nachhaltigen Implementierung 
seiner Ergebnisse wurde auch die Frage untersucht, 
ob eine Weiterentwicklung der Instrumente in Rich-
tung eines wie auch immer gearteten Qualitätsnach-
weises für erfolgreiche Qualitätsentwicklungsmaß-
nahmen sinnvoll und zielführend sein könnte. Um 
hierfür erste Hypothesen zu generieren, führte das 
nfb im Oktober/November 2014 eine Online-
Befragung unter Beratungseinrichtungen im Bereich 
der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
(BBB-Beratung) durch. Ziel der deutschlandweiten 
Umfrage war es, erste empirische Erkenntnisse über 
Aktivitäten zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung zu sammeln. Die Umfrage richtete sich an 
Führungskräfte von Beratungseinrichtungen, freibe-
rufliche Beratende und Leiterinnen und Leiter von 
Beratungsstellen in größeren Organisationen.  
 
Angeschrieben wurden 544 Beratungseinrichtungen 
und Zielpersonen, auch mit der Bitte, die Umfrage an 
Interessierte anderer Einrichtungen oder Anbieter 
weiterzuleiten. Insgesamt beteiligten sich 176 Bera-
tungseinrichtungen an der Befragung, von denen 
127 in die Auswertung einbezogen werden konnten.  
Große, mittlere, kleine und kleinste Beraterteams 
waren ebenso breit vertreten wie privatwirtschaftli-
che, gemeinnützige und öffentlich-rechtliche Anbie-
ter; dauerhaft geförderte Einrichtungen ebenso häu-
fig wie solche, die zu großen Teilen von zeitlich be-
fristeten Mitteln abhängen. Die beteiligten Einrich-
tungen bieten ein gutes, wenn auch nicht repräsen-
tatives Bild der vielfältigen BBB-Beratungslandschaft 
in Deutschland. Um Repräsentativität ging es in der 
Studie allerdings nicht, sondern um die Generierung 
erster Hypothesen im Hinblick darauf, von welchen 
Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen Qualitäts- 
und Professionalitätsentwicklung in der BBB-
Beratung abhängen, wie Qualität augenblicklich in 
der Beratungslandschaft gesichert wird und wie die 
Praxis aktuelle Trends und mögliche zukünftige Ent-
wicklungen beurteilt.  
 
Bei der Interpretation der Ergebnisse muss berück-
sichtigt werden, dass ein Großteil der an der Online-
Studie beteiligten Einrichtungen dem nfb vergleichs-
weise nahe stehen, das heißt bereits an  

nfb-Veranstaltungen teilgenommen haben oder so-
gar die Qualitätsinstrumente mitentwickelt bzw. den 
Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) mit erprobt ha-
ben. Wie verbreitet die Orientierung an allgemein 
anerkannten Qualitätsstandards und Kompetenzpro-
filen ist und wie groß der Anteil der Einrichtungen 
ist, die verschiedene Qualitätssysteme nutzen, lässt 
sich aus den Ergebnissen nicht schließen. 
 
Im Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse der 
Umfrage vorgestellt. Konkret wird beleuchtet, inwie-
fern sich Einrichtungen an allgemeinen Qualitäts-
standards oder eigenen, selbst entwickelten Quali-
tätskriterien orientieren und welche Rolle Kompe-
tenzprofile und Maßnahmen zur Entwicklung der 
Beratungskompetenz spielen. Weiterhin wird die 
Nutzung von Qualitätsmanagementsystemen unter-
sucht, u.a. im Hinblick auf die Anforderungen, die an 
solche Systeme gestellt werden. Abschließend wer-
den einige Ergebnisse über Zukunftserwartungen, 
Erfahrungen und Einstellungen der Umfrageteilneh-
mer bezüglich Qualitätsentwicklungs- und  Qualitäts-
sicherungssystemen vorgestellt. 
 
Orientierung an Standards 
Professionalität äußert sich in hohem Maße durch 
die Orientierung des beruflichen Handelns an klar 
definierten Normen und Maßstäben, die von den 
Angehörigen einer professionellen Gemeinschaft 
akzeptiert und erwartet werden. Insofern bezog sich 
ein Schwerpunkt der Umfrage auf die Nutzung allge-
mein anerkannter Qualitätsstandards für Beratung 
(im Folgenden als „Standards“ bezeichnet) durch die 
Einrichtungen. In Abgrenzung zu Standards stehen 
solche Qualitätskriterien, die die Organisationen für 
sich selbst festlegen.  
 
Immerhin 93 Einrichtungen (73 %) gaben an, sich an 
allgemeinen, beratungsspezifischen Qualitätsstan-
dards zu orientieren. Neben den besonders verbrei-
teten Standards des nfb und des dvb, waren jeweils 
auch einige Einrichtungen repräsentiert, die z.B. auf 
die Standards der k.o.s. GmbH, der gwg, der DGSv, 
des BVPPT, der DGfK, von Weiterbildung Hessen e.V. 
und der GIBeT verpflichtet haben (siehe Abkürzungs-
verzeichnis). Einige Anbieter berufen sich sowohl auf 

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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bereichsübergreifende Standards (z.B. jene des nfb) 
als auch auf feldspezifische Standards (z.B. für Studi-
enberatung). Der hohe Stellenwert, der der Professi-
onalität der Beratung beigemessen wird, zeigt sich 
u.a. auch darin, dass 28 der 34 Einrichtungen, die  
sich nach keinem Standard richten, eigene Qualitäts-
kriterien entwickelt haben. Die Ergebnisse zeugen 
insgesamt von einem ausgeprägten Qualitätsbe-
wusstsein der befragten Einrichtungen.  
 
Ein wesentlicher Grund, weshalb sich einige Bera-
tungseinrichtungen eher an Standards orientieren 
als andere, liegt möglicherweise in der Struktur des 
relevanten Marktes begründet. Gerade privatwirt-
schaftliche Beratungseinrichtungen, die sich primär 
über ihre Kundschaft und nicht öffentlich finanzie-
ren, verpflichten sich mehrheitlich auf Standards. 
Demgegenüber tendieren Organisationen, die ihre 
Beratung über Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, 
gesetzliche Beiträge, Spenden) finanzieren oder im 
gesetzlichen Auftrag beraten, häufiger dazu, sich 
nicht an Standards zu orientieren. Die Hypothese 
könnte lauten, dass Einrichtungen sich umso selte-
ner an allgemeinen Standards orientieren, umso un-
eingeschränkter und unangefochtener ihre Markt-
macht in einem bestimmten Teilfeld der Beratung 
ist. Für diese Hypothese spricht auch, dass die Zu-
stimmung zur Aussage „Unsere Kunden legen zuneh-
mend Wert darauf, dass die Beraterinnen und Bera-
ter gut qualifiziert sind“ mit der Nutzung von Stan-
dards positiv korreliert. Die Unabhängigkeit des Be-
stands einer Dienstleistung vom Urteil ihrer Kunden 
ist ein deutliches Signal für ein asymmetrisches 
Machtverhältnis zwischen der anbietenden Organi-
sation und ihren Kunden. 
 
Orientierung an Kompetenzprofilen und Aktivitäten 
zur Kompetenzentwicklung 
Beratungsspezifische Kompetenzen stellen für die 
meisten Einrichtungen einen wichtigen Qualitätsas-
pekt dar: 69 %  legen bei der Einstellung von Bera-
tungsfachkräften  ein Kompetenzprofil zugrunde, 
entweder ein selbst entwickeltes (n = 58) und/oder 
sie verwenden bei Ausschreibungen ein in der Bera-
tungsprofession vorhandenes, allgemeines Kompe-
tenzprofil (n = 47).  
 
Dass der Mehrzahl der Anbieter die professionelle 
Weiterentwicklung der Beratenden wichtig ist, wird 
durch die Angaben zur Unterstützung der fachlichen 
Fortbildung belegt: Zwei Drittel der befragten Ein-

richtungen finanzieren regelmäßig mindestens 3 Ta-
ge Fortbildung pro Jahr. Gut die Hälfte stellt Beraten-
de mindestens 3 Tage pro Jahr dafür frei. Das Ange-
bot von kollegialer Beratung besteht ebenfalls in drei 
von vier Einrichtungen, und für rund 40 % gehört die 
Finanzierung von Supervision zum Standard. Nur ei-
ne Minderheit von 3 % sieht sich zu solchen Maß-
nahmen finanziell nicht in der Lage. 
 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
Die Orientierung an Standards geht nicht notwendi-
gerweise mit der Nutzung von auf dem Markt verfüg-
baren Qualitätsmanagementsystemen (QMS) einher. 
Mit QMS sind dabei systematische Maßnahmen zur 
Vereinheitlichung und Steuerung wichtiger Ge-
schäftsprozesse in Organisationen gemeint, deren 
erfolgreiche Anwendung durch externe Gutachter 
mit einem Zertifikat attestiert wird (weshalb oftmals 
auch von Qualitätstestierung gesprochen wird). An-
ders verhält es sich mit der Qualitätsentwicklung 
(QE), d.h. systematischen Maßnahmen zur organisa-
tionsinternen Überprüfung und Verbesserung wichti-
ger Prozesse und Rahmenbedingungen, die in regel-
mäßigen Abständen durchgeführt werden: Systema-
tisch betriebene QE (im Rahmen von einschlägigen 
QMS oder unabhängig davon) wird deutlich häufiger 
von jenen Einrichtungen betrieben, die sich auch an 
Standards orientieren. Von 62 Einrichtungen, die QE 
betreiben, orientieren sich 50 an Standards (davon 
19 in Verbindung mit dem QER-System und 9 mit 
dem LQW-System; Abkürzungen: siehe Abkürzungs-
verzeichnis).   
 
Von den 53 Einrichtungen, die extern zertifiziert sind, 
oder sich zum Zeitpunkt der Umfrage im Zertifizie-
rungsprozess befanden, haben 33 ein Zertifikat nach 
der AZAV und 26 ein DIN-ISO-Zertifikat (in vielen Fäl-
len beides zusammen). Elf der Einrichtungen sind 
LQW-zertifiziert; vereinzelte Einrichtungen haben 
Zertifikate anderer Anbieter, u.a. k.o.s. GmbH, 
EFQM, Gütesiegel Weiterbildung e.V., Weiterbildung 
Hamburg e.V., und Weiterbildung Hessen e.V.. 
 
Die Finanzierung der Beratung auf Basis von zeitlich 
befristeten, meist öffentlichen Fördermitteln wird als 
ein wesentlicher Grund für eine Zertifizierung ge-
nannt. Der Grad der Abhängigkeit von projektgebun-
denen Mitteln korreliert deutlich positiv mit dem 
Vorhandensein eines Zertifikats. Der weitaus größte 
Anteil der Einrichtungen, die zertifiziert sind, tut dies 

(Fortsetzung auf Seite 16) 
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aber nach eigener Aussage vor allem als Qualitäts-
ausweis gegenüber Kunden und zur kontinuierlichen 
Entwicklung der eigenen Beratungsqualität. Die 
Nicht-Nutzung eines QMS wird einerseits mit fehlen-
den Ressourcen (zu teuer, zu zeitaufwändig: rund  
40 %) oder unsicherer Zukunft (20 %) begründet; 
andererseits hat sich aber auch ein knappes Drittel 
noch gar nicht mit dieser Frage befasst. 
 
Die Beurteilung der Aussagefähigkeit von Zertifikaten 
unterscheidet sich deutlich zwischen Einrichtungen, 
die ausschließlich ein DIN ISO und/oder AZAV-
Zertifikat haben, und jenen, die darüber hinaus 
selbst noch interne QE betreiben (z.B. in Kombinati-
on mit dem QER) oder die  ein explizites Zertifikat für 
Qualitätsentwicklung für die Beratung haben (z.B. 
EFQM, LQW, k.o.s. GmbH): Erstere stimmen der Aus-
sage, dass QMS-Zertifikate nichts über die Bera-
tungsqualität aussagen, am stärksten zu. Dagegen 
lehnen jene Einrichtungen, die zertifiziert sind und 
(zusätzlich/ in diesem Rahmen) Qualitätsentwicklung 

betreiben, diese Aussage am stärksten ab  – und 
zwar unabhängig davon, ob sie sich bei der QE an 
Standards orientieren oder nicht.  
 
Der finanzielle Aufwand, der für QMS/QE betrieben 
wird, beruht hauptsächlich auf der Entscheidung für/
gegen ein Zertifikat und ist abhängig von der Größe 
der Einrichtung. Er schwankt zwischen weniger als 
1.000 Euro pro Jahr (v.a. Freiberufler) bis hin zu 
mehr als 5.000 Euro pro Jahr in größeren Organisati-
onen. Zertifizierte Einrichtungen geben im Durch-
schnitt um 50% höhere Ausgaben für Qualitätssiche-
rung an als nicht-zertifizierte Einrichtungen 
(verglichen wurden jeweils die Ausgaben vergleich-
bar großer Teams).  
 
Der personelle Aufwand, der für QMS/QE betrieben 
wird, hängt wesentlich von der Zahl der in der Ein-
richtung beschäftigten Beratenden ab. Darüber hin-
aus zeigt sich, dass Anbieter, die sich in ihrer Quali-
tätsarbeit an Standards orientieren, einen  im Durch-

 

Schaubild 1: Anforderungen an Qualitätssysteme. Der Begriff „Nr.“ bezeichnet den Stellenwert, den ein bestimm-
ter Aspekt bei der Auswahl eines neuen Qualitätssystems hätte. Die Einrichtungen waren dazu angehalten, die 
Aspekte von 1 bis 7 zu priorisieren, d.h. sie mussten sich entscheiden, welcher Aspekt ihnen am wichtigsten ist (Nr. 
1) und welcher Aspekt ihnen am unwichtigsten erschien (Nr. 7). 
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schnitt um ca. 10% erhöhten Zeitaufwand haben ge-
genüber anderen Einrichtungen – unabhängig davon, 
ob sie zertifiziert sind oder nicht. Auffällig ist, dass 
einige Einrichtungen, die QMS nutzen, deutlich weni-
ger Zeit für Qualitätssicherung aufwenden, als Ein-
richtungen, die weder zertifiziert sind, noch eigens 
entwickelte QE-Ansätze betreiben (und von denen 
uns Zahlen vorliegen). Dem gegenüber gibt es keine 
Beispiele für Einrichtungen, die Zeit dadurch einspa-
ren würden, dass sie keine systematische QE betrei-
ben. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich der 
jährliche zeitliche Aufwand für systematisch betrie-
bene QE lohnen könnte und ggf. mit den Jahren ab-
nimmt.    
 
Anforderungen an ein QE/QMS 
Befragt nach ihren Anforderungen an QE/QMS beto-
nen die Einrichtungen in erster Linie, dass es 
„Spielraum für eigenständiges Handeln“ ermöglichen 
müsse. Während sich die Einrichtungen in dieser Pri-
orität weitgehend einig waren (durchschnittliche 
Priorität von 2,33), waren andere Aspekte umstritte-
ner. Wichtig war es vielen Anbietern, dass ein sol-
ches System „Raum für Reflexion und Lernen“ bietet, 
auf „in der Fachwelt allgemein anerkannten Quali-

tätsstandards“ beruht und/oder in einem 
„angemessenen Zeitaufwand“ zu bewältigen ist. An-
dere Gründe, wie z.B. geringe „finanzielle Belastung“ 
oder ein „aussagekräftiges Zertifikat“ spielen demge-
genüber bei der Mehrzahl der befragten Organisatio-
nen eine untergeordnete Rolle (siehe Abb. 1). 
 
Beurteilung von Trends und zukünftigen  
Entwicklungen   
Für die Zukunft erwarten die befragten Einrichtun-
gen mit hoher Übereinstimmung eine wachsende 
Nachfrage nach Beratung (Abbildung 2). Uneinig wa-
ren sie sich insbesondere in ihren Einschätzungen zur 
Aussagekraft von Qualitätszertifikaten und in Hin-
blick auf die Annahme, dass sich „billige Anbieter im 
Wettbewerb um öffentliche Mittel in der Regel ge-
gen qualitätsvolle Angebote durchsetzen“. Am 
stärksten stimmten dieser Annahme solche Einrich-
tungen zu, die zwar zertifiziert sind, aber keine eige-
ne, interne Qualitätsentwicklung betreiben (Ø 2,52), 
wobei diese Einrichtungen auch am stärksten davon 
ausgehen, dass sich die Aussichten auf eine ausrei-
chende öffentliche Finanzierung von Beratungsleis-
tungen verschlechtern werden (Ø 2,37). Beratungs-
anbieter, die systematisch interne QE betreiben und 

(Fortsetzung auf Seite 18) 

Abb. 2: Zustimmung zu Trends und Zukunftseinschätzungen  
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zertifiziert sind, stimmen der Aussage, wonach Quali-
tät und Kompetenz nicht wettbewerbsfähig seien, 
wenn es um öffentliche Fördermittel geht, in weitaus 
geringerem Maße zu (Ø 1,76), auch wenn sie – wie 
fast alle Einrichtungen – der Ansicht sind, dass sich 
die Aussichten auf eine ausreichende öffentliche Fi-
nanzierung der Beratung verschlechtern werden (Ø 
2,23). Angesichts der stark wachsenden Beratungs-
nachfrage, die besonders von öffentlich finanzierten 
Einrichtungen bestätigt wird (Ø 2,67), ist diese Ein-
schätzung nachvollziehbar.  
 
In hohem Maße uneinig waren sich die Beratungs-
einrichtungen schließlich in Hinblick auf die Frage, ob 
Qualitätszertifikate zukünftig „überlebenswichtig“ 
für sie sein würden (Abb. 2: Kategorie „Markt will 
Qualitätszertifikate“). In einigen „Branchen“ des Be-
ratungsfelds, z.B. der Studienberatung, scheint dies 
nicht der Fall zu sein. Insbesondere nicht-zertifizierte 
Einrichtungen, die intern Qualitätsentwicklung be-
treiben, sehen sich keinem Druck ausgesetzt, in Zer-
tifikate zu investieren (Ø 1,38). Dagegen sieht sich 
insbesondere die Gruppe der zertifizierten Einrich-
tungen, die sich nicht an Standards orientieren, un-
ter einem stärkerem Druck, zertifiziert zu sein (Ø 
2,21).  
 
Unstrittig ist hingegen die Einschätzung, dass 
„Ratsuchende zunehmend eine gute Qualifizierung 
der Beratenden erwarten“ (Ø 2,31). Kaum eine Ein-
richtung widersprach dieser Annahme – allerdings 
war die Zustimmung v.a. bei privatwirtschaftlichen 
Anbietern, die vermutlich einem höheren Konkur-
renzdruck ausgesetzt sind, deutlich größer (s.o.). 
Tendenziell zustimmend äußerten sich auch so gut 
wie alle Befragten zu der Annahme, dass die 
„Einführung verbindlicher Qualitätsstandards für die 
BBB-Beratung nur noch eine Frage der Zeit“ sei – 
selbst jene Einrichtungen, die sich nicht an Standards 
orientieren. 
 
Ausblick 
Die Befragungsergebnisse geben erste Hinweise da-
rauf, dass für eine bestimmte Gruppe von Beratungs-
anbietern, hier insbesondere der kleineren, aus-
schließlich BBB-Beratung anbietenden, Maßnahmen 
zur Qualitätsentwicklung eine wichtige Rolle spielen. 
Dabei geht es vielen Einrichtungen eher um die eige-
ne professionelle Weiterentwicklung als um vorzeig-
bare Zertifikate. Zertifikate sind eher da wichtig, wo 
es um öffentliche Fördermittel geht. Allerdings wird 

auch deutlich, dass eine gewisse Skepsis gegenüber 
der Aussagekraft von Zertifikaten in Bezug auf die 
Qualität der Beratung besteht. Interne Qualitätsent-
wicklung und die Orientierung an Standards sind da-
her für viele Beratungseinrichtungen von großer Be-
deutung. Schließlich gibt es auch eine beachtliche 
Anzahl von Beratungsanbietern (ein knappes Drittel), 
die sich noch nicht mit der Frage einer  systemati-
schen Qualitätsarbeit auseinandergesetzt haben und 
die vom Nutzen entsprechender Aktivitäten zur Stär-
kung der Qualität und Professionalität ihrer Bera-
tungsarbeit noch zu überzeugen wären. 
 
Für die Beratungsforschung liefert die Umfrage erste 
Anhaltspunkte für eine intensivere und vor allem 
repräsentative Untersuchung über Umfang und In-
tensität der Aktivitäten zur Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung in der deutschen BBB-
Beratungslandschaft und deren Einflussfaktoren und 
Gelingensbedingungen.  
 
Abkürzungsverzeichnis: 

 AZAV: Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsför-
derung 

 BeQu-Projekt: Verbundvorhaben „Offener Koordinierungspro-
zess zur Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung des nfb und des Instituts für Bildungswis-
senschaft der Universität Heidelberg (IBW), gefördert vom 
BMBF (2009-2014) 

 BVPPT: Berufsverband für Beratung, Pädagogik und Psychothe-
rapie 

 DGfK: Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung 

 DGSv: Deutsche Gesellschaft für Supervision 

 DIN ISO : DIN ISO 9001 Zertifizierung des Deutschen Instituts 
für Normung 

 dvb: Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung 

 EFQM: European Foundation for Quality Management 

 GIBeT: Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an 
Hochschulen 

 gwg: Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und 
Beratung 

 K.o.s.: k.o.s. GmbH Berlin 

 LQW: Lernerorientierte Qualitätsentwicklung in der Weiterbil-
dung 

 nfb: Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung e.V. 

 QE: Qualitätsentwicklung (meist interne Maßnahmen auf der 
Basis selbst entwickelter Qualitätskriterien) 

 QER: Qualitätsentwicklungsrahmen, entwickelt im Rahmen des 
BeQu-Projekts 

 QMS: Qualitätsmanagementsystem (in der Regel auf dem 
Markt verfügbare QMS-Angebote) 

 Standards: Allgemeine Qualitätsstandards für Beratung (in 
Abgrenzung zu eigens definierten Qualitätskriterien von Ein-
richtungen) 



III. Qualitätsentwicklung- und Qualitätssicherung in der Beratung  
in Bildung, Beruf und Beschäftigung in Deutschland  

 
Ausgewählte Ansätze  
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Bei der Gründung der DGfB hat die Verständigung 
auf ein gemeinsames Beratungsverständnis eine her-
ausragende Rolle gespielt. Auch in unserem Projekt 
zur Beratungsqualität war es den beteiligten Exper-
ten/innen aus den verschiedenen Beratungsfeldern 
wichtig, ein gemeinsames Beratungsverständnis zur 
Grundlage der Qualitätsstandards zu machen. Wenn 
Sie das Beratungsverständnis Ihres Verbandes mit 
dem des nfb  vergleichen: Wo sehen Sie Gemeinsam-
keiten und wo gibt es bedeutsame Unterschiede? 
 
„Die Gemeinsamkeiten überwiegen aus meiner Sicht 
deutlich. Stichworte sind Ergebnisoffenheit, Fachlich-
keit, wissenschaftliche Fundierung, Professionalität, 
Verantwortungsbewusstsein und die gemeinsame 
Verantwortung von Beratenden und Ratsuchenden 
für das Gelingen der Beratung. Uns liegt wie Ihnen 
daran, allen, die Beratung benötigen, Zugänge zu 
guter Beratung zu eröffnen und Hürden abzubauen, 
auch und gerade für benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen. 
 
Die Entstehungsbedingungen unserer Beratungsbe-
griffe sind allerdings verschieden: Wir haben unseren 
Beratungsbegriff entwickelt als gemeinsame Basis 
für über 30.000 Beraterinnen und Berater unserer 
Mitgliedsverbände, die in unterschiedlichsten Hand-
lungsfeldern mit einem Reichtum von Beratungsver-
fahren verschiedensten Beratungsanliegen begeg-
nen. Unser Dachverband hat seine Ursprünge in der 
psychosozialen Beratung. Dort ging und geht es um 
die Beratung in vielfältigen Lebenssituationen, um 
die Bewältigung von Konflikten aller Art, um Ent-
scheidungen in allen Lebensbereichen, um Krisenbe-
wältigung, seelische Gesundheit, beruflichen Erfolg, 
Sinnstiftung und Lebensglück. Beratung nach unse-
rem Verständnis ist ein Angebot sowohl für Einzel-
personen wie für Gruppen und Organisationen. 
Im Unterschied dazu ist das nfb-Beratungs-
verständnis vereinbart worden im Kontext des Pro-
jekts zur Beratungsqualität in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung. Es konzentriert sich deshalb auf die pro-
fessionelle Beratung von Einzelpersonen und stellt 
sich in den Zusammenhang des lebenslangen Ler-
nens. Diese Beratung ist sehr konkreten Zielen ver-
pflichtet: Sie soll u.a. Bildungsbeteiligung ermögli-

chen und die Beschäfti-
gungsfähigkeit von Men-
schen erhöhen. Sie soll bei-
tragen zum Erhalt eines 
funktionsfähigen Arbeits-
marktes und zur Bereitstel-
lung optimal qualifizierter 
Arbeitskräfte für den euro-
päischen Arbeitsmarkt. Sie 
stellt sich in den Dienst ei-
nes strategischen wirt-
schaftspolitischen Ziels der EU, nämlich die Union 
zum dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt zu machen. Eine solche Festlegung ist 
dem DGfB-Beratungs-verständnis fremd. 
 
Insofern ist unser Beratungsverständnis weiter und 
umfassender angelegt und hat einen größeren Ab-
stand zu politischen und gesellschaftlichen Vorga-
ben. Augenblicklich diskutieren wir eine Fortschrei-
bung unseres Beratungsverständnisses unter dem 
Aspekt der Reflexivität, die diesen Gedanken noch 
einmal betont: Reflexive Beratung soll nicht nur den 
Ratsuchenden Reflexions- und Entscheidungshilfe 
anbieten, sie soll darüber hinaus auch die gesell-
schaftlichen Ansprüche kritisch reflektieren, die sich 
in der Beratung spiegeln und gelegentlich durch Be-
ratung durchgesetzt werden sollen. Unser Vor-
standsmitglied Hans-Jürgen Seel hat dazu gerade ein 
lesenswertes Buch veröffentlicht, das ich Ihnen ger-
ne empfehle: „Beratung: Reflexivität als Professi-
on.“ (Seel 2014)“ 
 
Ihr Verband hat bereits 2009, als das BeQu-Projekt 
gerade startete, Weiterbildungsstandards – die 
„Essentials einer Weiterbildung Beratung/
Counseling“ – erarbeitet und verabschiedet. Würden 
Sie sagen, dass diese mit den Qualitätsstandards des 
nfb und dem Kompetenzprofil für Beratende kompa-
tibel sind, oder wo sehen Sie wesentliche Unterschie-
de? 
 
„Vieles können wir sicher unterschreiben. Wir sind 
sehr dankbar für die von Ihnen vorgelegten Quali-
tätsstandards und das Kompetenzprofil. Damit ha-

(Fortsetzung auf Seite 22) 

„Pluralität versus übergreifende, verbindliche Standards?“ 
Interview mit Regina Jürgens, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Beratung (DGfB) 
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ben Sie sich außerordentlich verdient gemacht um 
die Entwicklung der Qualität professioneller Bera-
tung. Ich sehe viele und weitgehende Übereinstim-
mungen. Unsere Essentials konzentrieren sich im 
Unterschied dazu auf Standards für die Beratungs-
weiterbildung. Dabei steht der Kompetenzbegriff 
allerdings nicht im Mittelpunkt, obwohl unsere An-
forderungen an eine gute Qualifizierung professio-
neller Beraterinnen und Berater natürlich auf die 
Entwicklung entsprechender Kompetenzen zielen. 
Insofern ergänzen sich die Schwerpunkte der Aktivi-
täten von nfb und DGfB. Wir haben uns vorgenom-
men, uns in diesem Jahr intensiv mit der Frage der 
Beratungskompetenzen auseinanderzusetzen. Dafür 
laden wir ein zu einer wissenschaftlichen Konferenz, 
die wir am 20. November gemeinsam mit Dr. Dirk 
Rohr und seiner Forschungsgruppe Beratung an der 
Universität Köln durchführen werden. Uns wird da-
bei auch die für gute reflexive Beratung zentrale Be-
ratungshaltung beschäftigen, wie sie zu verstehen ist 
und was dies für die Frage der Kompetenzen für Kon-
sequenzen haben muss. Die Idee zu dieser Konferenz 
ist entstanden in einer DGfB-Arbeitsgruppe, an der 
Ihre stellvertretende Vorsitzende Prof. Christiane 
Schiersmann maßgeblich mitgewirkt hat, was uns 
außerordentlich freut. Wir freuen uns auf die Gele-
genheit, uns im Rahmen der Konferenz intensiv auch 
mit dem von Ihnen erarbeiteten Kompetenzprofil zu 
befassen.“ 
 
Das nfb beschäftigt sich – wie schon der Name sagt – 
mit der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung. Gemeinsam mit der Universität Heidelberg und 
zahlreichen Expertinnen und Experten haben wir die 
Qualitätsstandards für die Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung (BeQu-Standards) und ein Kompe-
tenzprofil für Beratende in diesem Bereich erarbeitet. 
Ihr Verband umfasst ein ungleich größeres und hete-
rogeneres Beratungsfeld mit Schwerpunkt auf der 
psychosozialen Beratung, das aber gleichwohl die 
Bildungs- und Berufsberatung mit einschließt. Wür-
den Sie für diesen speziellen Bereich die BeQu-
Standards mittragen? 
 
„Selbstverständlich betrachten wir die Bildungs- und 
Berufsberatung als wichtiges Feld in einer Beratungs-
profession, die mittlerweile weit über die psychosozi-
ale Beratung hinausgeht. Nicht umsonst sind einige 
unserer Mitglieder auch Mitglieder des nfb. Wieviel 
der von Ihnen vorgelegten BeQu-Standards wir 

mittragen und unterstützen können, müsste für uns 
noch geklärt werden. Die "personale Kompe-
tenz" (Humankompetenz, Selbstkompetenz und Per-
sönlichkeitskompetenz) der Beraterinnen und Bera-
ter scheint für die DGfB von größerer Bedeutung als 
für das nfb. Aus unserer Verantwortung für den ge-
samten Bereich reflexiver Beratung werden sich in 
der zukünftigen Diskussion wohl noch Erweiterungen 
ergeben.“ 
 
Uns würde Ihre Meinung zum Thema 
„Qualitätstestierung“ interessieren: Die Weiter-
bildungsstandards der DGfB sind bisher nicht (oder 
noch nicht) in ein Zertifizierungsverfahren eingemün-
det. Auch wir im nfb sehen die Frage der Einführung 
einer übergreifenden Zertifizierung ambivalent, d.h. 
es gibt sowohl gute Gründe, die dafür sprechen, als 
auch solche, die dagegen sprechen. Eine Reihe von 
Mitgliedsverbänden der DGfB wie auch des nfb ha-
ben eigene Qualitätstestierungen. Brauchen wir aus 
Ihrer Sicht ein verbands- und  bereichsübergreifendes 
Zertifizierungssystem, z.B. um Ratsuchenden oder 
auch politisch Verantwortlichen und Fördermittelge-
bern eine Orientierungshilfe bei der Beurteilung der 
Beratungsqualität zu geben, oder sollte Ihrer Mei-
nung nach die derzeitige Pluralität der Zertifikate 
bestehen bleiben? 
 
„Zu dieser Frage nehmen unsere Mitgliedsverbände 
unterschiedliche Positionen ein: Die Verbände, die 
bereits über eigene, eingeführte Zertifizierungsver-
fahren verfügen, sehen keinen Anlass, diese zuguns-
ten einer übergeordneten Zertifizierung aufzugeben, 
während andere Verbände sich durchaus solche Ver-
fahren bspw. als Gütesiegel o.ä., vorstellen können. 
Die Klärung dieser Frage wird uns wohl weiter be-
schäftigen. Auch uns liegt daran, es allen Betroffenen 
möglichst leicht zu machen, sich in einem unüber-
sichtlichen Markt unterschiedlichster Beratungsan-
gebote zu orientieren und gute professionelle Bera-
tung schnell zu finden.“ 
 
Was sind aus Ihrer Sicht nächste Schritte zur Weiter-
entwicklung der Qualität und Professionalität in der 
Beratung – auf verbandlicher, politischer oder gesetz-
licher Ebene? 
 
„Zunächst steht für uns die weitere Klärung und Ent-
wicklung eines Beratungsbegriffs an, der sich als Ba-

(Fortsetzung auf Seite 22) 
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sis einer Profession Beratung in unserer spätmoder-
nen Gesellschaft eignet. Stichwort: Reflexive Bera-
tung. Zugleich denken wir darüber nach, welche in-
stitutionellen Regelungen erforderlich werden, um 
die Qualität professioneller Beratung zu fördern. Da-
nach werden wir konkretere Aussagen über politi-
sche und gesetzliche Folgerungen machen können. 
Auf verbandlicher Ebene sollten wir sehen, wie wir 
die von Ihnen entwickelten Konzepte rezipieren und 
fruchtbar machen und wie wir – nfb und DGfB – in 

Zukunft in unserem Einsatz für gute, professionelle 
Beratung gemeinsam agieren können.“ 
 
 
Vielen Dank für das Gespräch! 
Das Interview führte Karen Schober (nfb). 
 
Literatur: 
Seel, H.-J. (2014): Beratung: Reflexivität als Profession, 
Göttingen: V&R. 

Qualitätssicherung und -entwicklung der Bildungsberatung im Land Berlin  
– der Qualitätsrahmen Berliner Modell (QBM) 
Frank Schröder, k.o.s GmbH, Berlin 

In Berlin gibt es ein aus den arbeitsmarkt-, bildungs- 
und gleichstellungspolitischen Aufgabenstellungen 
heraus entwickeltes Angebot an Bildungsberatung, 
welches auf Grundlage der Prinzipien der Neutralität, 
Unabhängigkeit und Chancengerechtigkeit jeder und 
jedem leicht erreichbar Information und Beratung zu 
Bildung und Beruf gibt. Bildungsberatung bietet 
durch kompetente Beratung, Informationen und Re-
flexion in Hinblick auf die Bildungs- und Erwerbsbio-
grafie passende Unterstützung und Orientierung für 
eigene Berufs- und Bildungsaktivitäten von Individu-
en. Aufgabe ist es, ergebnisorientierte und vertrauli-
che Beratung über geeignete und arbeitsmarktpoli-
tisch sinnvolle Möglichkeiten zum Erhalt oder Erwerb 
eines Arbeitsplatzes zu bieten (vgl. Berliner Master-
plan Qualifizierung 2011). Diese Beratung wird als ein 
Dienstleistungsangebot verstanden, „[…] das darauf 
ausgerichtet ist, Individuen jeden Alters und zu je-
dem Zeitpunkt ihres Lebens dabei zu unterstützen, 
Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen 
auf einer gut vorbereiteten und informierten Basis 
eigenständig zu treffen und ihr Berufsleben selbst in 
die Hand zu nehmen“ (vgl. OECD 2004).  
 
Die öffentlich finanzierte Bildungsberatung in Berlin 
beinhaltet seit 2007 eine verbindliche Qualitätssiche-
rung und -entwicklung in den Beratungseinrichtun-
gen, koordiniert und begleitet durch die k.o.s GmbH, 
die eine qualitätsvolle und kundenorientierte Bil-
dungsberatung sicherstellt. Bekannt geworden als 
Berliner Modell umfasst es die programmatischen 
Grundsätze und entwickelte Qualitätsstandards zur 
Bildungsberatung.  

Das Berliner Modell erfuhr mit Beginn des Jahres 
2014 Veränderungen in den Qualitätsanforderungen 
und eine Neuausrichtung in den Bestandteilen der 
Qualitätssicherung und -entwicklung für die Bildungs-
beratung - verbunden mit einer stärkeren Verantwor-
tung für Qualität in den Beratungseinrichtungen. Un-
ter Berücksichtigung der bestehenden, unterschiedli-
chen Qualitätsmanagementsysteme der einzelnen 
Trägerorganisationen der Beratungseinrichtungen 
wird nun das Vorhandensein eines Systems zur Siche-
rung der Qualität grundlegend und wahlfrei voraus-
gesetzt (z.B. AZAV, ISO 9001 oder LQW) und eine 
„gute und qualitätsvolle Bildungsberatung“ ausge-
zeichnet. Die Beratungseinrichtungen (18 in Berlin) 
verantworten danach eine kontinuierliche, dokumen-
tierte Qualitätspraxis und weisen diese regelmäßig, 
alle drei Jahre, in Form von Qualitätsnachweisen und 
eines wirksamen Qualitätsmanagements zur Bil-
dungsberatung nach. Die Neuerungen zur internen 
und externen Qualitätssicherung und -entwicklung 
nach dem Berliner Modell beinhalten: 
 Das Vorhandensein eines Systems zur Sicherung 

der Qualität der Beratungseinrichtung bzw. des 
Trägers als Voraussetzung. 

 Die Einführung und Anwendung von Qualitätsan-
forderungen zur Bildungsberatung nach dem Qua-
litätsrahmen Berliner Modell (dazu gibt es einen 
Leitfaden sowie Arbeitshilfen). 

 Die Erbringung von Nachweisen zur Qualitätsfähig-
keit und -praxis bzgl. der Bildungsberatung in Form 
eines Qualitätsreports, der Teilnahme bzw. Durch-
führung eines externen Qualitätsaudits und eines 

(Fortsetzung auf Seite 24) 
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Management-Reviews (Ergebnisse und Maßnah-
men der Qualitätssicherung und -entwicklung 
nach dem Qualitätsaudit).  

 
Die Qualitätsfähigkeit des Beratungsanbieters wird 
nach Erbringung der Nachweise und der Konformität 
mit den Qualitätsanforderungen des Qualitätsrah-
mens Berliner Modell (QBM) mit einem Qualitätssie-
gel extern und öffentlich bestätigt.  
 
Zur Unterstützung der für den Qualitätsrahmen zu-
ständigen Stellen, der k.o.s GmbH und der Senats-
verwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, wur-
de ein unabhängiger Beirat eingerichtet. Dieser setzt 
sich zusammen aus: Dr. Peter Schlögl 
(Wien), Daniela Chudoba und Prof. 
Bernd Käpplinger (beide Berlin). Der Bei-
rat begleitet die Anerkennung von Bera-
tungseinrichtungen nach dem QBM und 
gibt eine abschließende Empfehlung zur 
Vergabe eines Qualitätssiegels 
(Validierung der Nachweisführung und 
der Selbstbewertung der Beratungsein-
richtung zur Qualitätssicherung und -
entwicklung). Daneben unterstützt der 
Beirat die Weiterentwicklung des Berli-
ner Modells.  
 
Die Bestandteile und Nachweise zur 
Erreichung der Qualitätsfähigkeit nach 
dem QBM (Abbildung 1): Der Qualitäts-
report ist das zentrale Dokument und 
Instrument, in dem die Beratungsorgani-

sation mit Bezug zu den Organisations- und den Qua-
litätszielen für die Bildungsberatung erklärend und 
nachvollziehbar darlegt, wie sie handelt und warum 
sie so vorgeht. Sie beschreibt dafür ihre Prozesse 
und Verfahren (Ablauforganisation) und die Verant-
wortlichkeiten (Aufbauorganisation). Der Qualitäts-
report ist Grundlage für eine interne wie externe 
Konformitätsbewertung zu den Qualitätsanforderun-
gen des QBM. 
 
Das Qualitätsaudit umfasst eine unterstützte Selbst-
bewertung und Identifizierung von Verbesserungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen (QE); die Bewertung 
und Einschätzung der Erfüllung von externen und 

 

Abbildung 1: QBM Anerkennungssystem 

Abbildung 2: Qualitätskonzept für die Bildungsberatung ©k.o.s GmbH   
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internen Anforderungen sowie der Erwartungen. Der 
Qualitätsauditbericht gibt Empfehlungen für die 
Qualitätsentwicklung in der Einrichtung. 
 
Das Management-Review umfasst die Selbstbewer-
tung der Beratungseinrichtung zu ihren Ergebnissen 
und zu den Maßnahmen der Qualitätssicherung und 
-entwicklung nach dem Qualitätsaudit und dient dem 
Beirat als Grundlage für seine Empfehlung (s.o.) 
 
Der QBM basiert, ebenso wie der Niedersächsische 
Qualitätsrahmen NQB (siehe hierzu der folgende Bei-
trag von Christine Etz), auf dem Qualitätsmodell für 
die Bildungsberatung der k.o.s GmbH. Das Qualitäts-
konzept umfasst Qualitätselemente, in denen  spezi-
fische Anforderungen für die Ausgestaltung, Be-
schreibung und den Nachweis von Beratungsqualität 
gruppiert und vorgegeben sind (Abbildung 2).   
 
Die Qualitätselemente mit je eigenen inhaltlichen 
Fokussierungen stehen miteinander in einer Wech-
selwirkung nach dem Prinzip des Prozessmanage-
ments und geben eine Richtung an, welche Aspekte, 
Inhalte und Regelungen für die Einrichtung festzule-
gen sind. Das Wie ist Aufgabe der Beratungseinrich-
tung. 
 
Beispiel Qualitätselement Beratungsstandards mit 
den Anforderungen:  
• Das Beratungsverständnis und geltende Qualitäts-

standards zur Gestaltung der Beratungsleistung 
sind beschrieben. 

• Die eingesetzten Methoden und Instrumente sind 
für die Durchführung der Beratung geeignet und 
dargelegt. 

• Die Ausstattung ist angemessen für die Durchfüh-
rung von Beratung. 

 

In ihrer Gesamtheit soll die Erfüllung der Anforde-
rungen eine Beratungsleistung gewährleisten, die auf 
die spezifischen Belange und Anliegen der Bera-
tungskundinnen und -kunden der Bildungsberatung 
ausgerichtet ist, die sich an nationalen und europäi-
schen Standards orientiert und eine kontinuierliche 
und nachhaltige Weiterentwicklung sichert. Der 
Schwerpunkt der Qualitätssicherung und  
-entwicklung ist die Begründung eines prozess- und 
wirkungsorientierten Beratungskonzepts, das eine 
professionelle, kunden- und bedarfsorientierte Bil-
dungsberatung sichert und das Angebots- und Leis-
tungsprofil der Beratungseinrichtung schärft.  
 
Literatur: 
Karnath, S./ Schröder, F. (2009): Qualitätssicherung und -

entwicklung in der Bildungsberatung. Anforderungen - 
Bedingungen - Erfahrungen. In: Arnold, R./Gieseke, W./
Zeuner, C. (Hg.): Bildungsberatung im Dialog. Band II, 
Baltmannsweiler: Schneider Verlag, S. 123-147. 

OECD (2004): Career Guidance and Public Policy: Bridging 
the Gap. Paris: OECD Publications, S.19. 

Schröder, F.; Schlögl, P. (2014): Weiterbildungsberatung. 
Qualität definieren, gestalten, reflektieren In: Perspekti-
ve Praxis. Hg.: Deutsches Institut für Erwachsenenbil-
dung. Bielefeld: wbv. 

Schröder, F. (2013): Ein Qualitätsrahmen für die Bildungs-
beratung. In: Agentur für Erwachsenen- und Weiterbil-
dung (Hg.): Bildungsberatung - Orientierung, Offenheit, 
Qualität. Die niedersächsischen Modellprojekte. Biele-
feld: wbv, S. 107-127. 

Schröder, F. (2014): Qualitätssicherung und -entwicklung. 
Zusammenspiel von externer und interner Qualitätssi-
cherung. In: BMBF - Bundesministerium für Bildung und 
Frauen, Abteilung Erwachsenenbildung (Hg.): Professio-
nalität in der Bildungsberatung. Anforderungen und 
Entwicklungsfelder. Materialien zur Erwachsenenbil-
dung, 1/2014. Wien, S. 79-87. 
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Seit September 2009 gibt es in Niedersachsen die 
Modellprojekte zur Bildungsberatung in Form eines 
offenen, allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglichen 
Angebots der (Weiter-) Bildungsberatung. Das Bun-
desland hat sich durch Landtagsbeschluss verpflich-
tet, Bildungsberatungsstellen einzurichten und för-
dert seither über das Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur qualitativ hochwertige Beratungsangebo-
te.  
 
Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können 
derzeit landesweit 12 Beratungsstellen gefördert 
werden, die ihrerseits in lokalen und regionalen 
Netzwerken mit weiteren Fachberatungsstellen und 
Bildungsanbietern agieren und im Austausch stehen.  
 
Hintergrund 
Die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 
(AEWB) wurde mit der fachlichen Begleitung des 
Aufbaus und der Entwicklung eines landesweiten, 
einheitlichen und mit Qualitätsstandards versehenen 
Angebots der Bildungsberatung betraut. Ihr kommt 
in Niedersachsen die Aufgabe einer Dachorganisation 
mit Dienstleistungsfunktion für die gesetzlich aner-
kannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung zu.  
 
Die Trägerschaft für die Bildungsberatungsstellen 
haben öffentlich geförderte Erwachsenenbildungs-
einrichtungen übernommen. Sie sind zur Neutralität 
und Unabhängigkeit in der Bildungsberatung ver-
pflichtet. Die Bildungsberatungsstellen finden sich 
möglichst an neutralen Orten (beispielsweise in La-
dengschäften der Einkaufszonen und im Stadtzent-
rum) mit separaten Zugängen. 
 
Bildungsberatungsstellen  
Bei Projektstart mit zunächst 8 Bildungsberatungs-
stellen wurde eine gemeinsame, landesweite Ar-
beitsgruppe gegründet, die sich seither mindestens 
vier Mal jährlich trifft und eintägige Workshops 

durchführt. Die bearbeiteten Themen dienen immer 
der Professionalisierung der Berater/-innen, ihres 
Beratungshandelns und der Entwicklung des Quali-
tätsrahmens.  
 
In Absprache mit externen Partnern hat die AEWB 
ein einheitliches Evaluationsverfahren1 und ein Qua-
litätskonzept2 entwickelt, das kontinuierlich Daten 
über die Kunden/Klienten und deren Bildungsfragen 
liefert und die Qualität der Bildungsberatung reflek-
tiert, verbessert und professionalisiert. 
 
Steuerung und Begleitung 
Die AEWB hat, basierend auf den bisherigen Pro-
jekterfahrungen und den Ergebnissen der Qualitäts-
entwicklung, einen Qualitätsleitfaden beauftragt, der 
in der laufenden Förderperiode 2014 -2016 von den 
Bildungsberatungsstellen umgesetzt und mit Inhalten 
gefüllt wird. Zentrale Aufgabe ist das Erstellen eines 
Qualitätsreports, der den kundenorientierten Bera-
tungsprozess in den Mittelpunkt stellt.  
 
Damit ein gemeinsames Verständnis von Bildungsbe-
ratung im niedersächsischen Netzwerk überhaupt 
entstehen konnte, haben sich die Beratungsstellen 
auf ein gemeinsames Beratungskonzept geeinigt, das 
kontinuierlich verbessert und entwickelt wird.  
 
Orientierungsberatung 
Um das Beratungsgeschehen im Kontext der offenen 
Bildungsberatung  genauer zu fassen und zu definie-
ren, haben sich die Projektpartner/-innen mit wis-
senschaftlicher Expertise3 dem Begriff der Orientie-
rungsberatung genähert und ihn auch in das Quali-
tätskonzept aufgenommen. 
„Als Einstieg in eine breitere Bildungsberatungsland-
schaft, die zur weiteren Beratung an andere Stellen 
verweist, ist die Orientierungsberatung auch bil-
dungspolitisch gestützt.“4 

(Fortsetzung auf Seite 27) 

1 Seidel, S. (2013): Evaluation der Projekte zur Bildungsberatung in Niedersachsen. in: Agentur für Erwachsenen und Weiterbildung AEWB 
(Hg.) Bildungsberatung – Orientierung, Offenheit, Qualität. Bielefeld: wbv. 
2 Schröder, F. (2013): Ein Qualitätsrahmen für die Bildungsberatung. In: AEWB (Hg.), a.a.O. 
3 Gieseke, W. (2013): Orientierungsberatung. In: AEWB (Hg.), a.a.O.  
4 Ebenda, S.21 
 

Bildungsberatung in Niedersachsen  
Vom Modellprojekt zu einem landesweiten Angebot 
Christine Etz, Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung  
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„…: Orientierungsberatung beschreibt ein organisa-
torisches Strukturmoment, sie wirkt als situations-
spezifische Vorstrukturierung von Selbstinstruktion 
und dient als Unterstützung der Selbstaktivierung, 
sich in den Bildungswelten situationsadäquat zu-
rechtzufinden. Der Gewinn von Beratung liegt im 
neuen Überblick, im Sichten und Selektieren, in der 
Sinnfindung, die dann zur Entscheidung führt.“ 5 
 
Professionalisierung der Beratenden 
Ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Entwicklung 
der Bildungsberatung ist die  Professionalisierung 
des Beratungspersonals. Eine Grundvoraussetzung 
für die Bewilligung der Finanzmittel zum Aufbau ei-
ner Beratungsstelle ist der Nachweis einer berateri-
schen Grundqualifikation auf dem Niveau der RQZ - 
Ausbildung6 oder der Nachweis einer psychosozialen 
Beratungsausbildung. 
 
Darauf aufbauend bietet die Agentur für Erwachse-
nen- und Weiterbildung Fortbildungen für die Bil-
dungsberater/-innen an, die im jährlichen Fortbil-
dungsprogramm ausgeschrieben sind. 
 
Die Fähigkeit der Reflexion des eigenen Beratungs-
handelns und des Bedingungsgefüges, in dem sich 
die Bildungsberatungsstelle befindet, gehört zu den 
Grundkompetenzen der Berater/- innen, ebenso wie 
die ständige Bereitschaft, Änderungen des Bildungs- 
und Weiterbildungsangebots auf dem heterogenen 
Bildungsmarkt aufzunehmen und den Wandel der 
bildungspolitischen Gegebenheiten nachzuvollzie-
hen. 
 
Entwicklungen 
• Im landesweiten Netzwerk arbeiten die Akteure 

derzeit an einer einheitlichen Plattform zur Bil-
dungsberatung in Niedersachsen (Internetauftritt) 
und  haben dafür ein gemeinsames Leitbild entwi-
ckelt.   

• Sie beteiligen sich seit Januar 2015 an der Erpro-
bung des bundesweiten Servicetelefons zur Bil-
dungsberatung mit Weiterleitungsmöglichkeiten zu 
den Bildungsberatungsstellen in Niedersachsen. 
Das Infotelefon7 mit einer zentralen Telefonnum-
mer soll Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutsch-

land dabei unterstützen, die für sie richtige Weiter-
bildung zu finden.   

• In kleinen Extraprojekten, um die sich die Bildungs-
beratungsstellen zusätzlich bewerben, können Er-
fahrungen mit speziellen Zielgruppen der Beratung 
und mit Beratungsformen erprobt werden. Die eva-
luierten Ergebnisse werden allen Bildungsbera-
tungsstellen zur Verfügung gestellt.  

• In der Erprobung ist momentan ein Online - Bera-
tungsangebot. Die Onlineberatung bietet Nutzerin-
nen und Nutzern Anonymität, eine selbstbestimm-
te Kontaktsteuerung, die Orts- und Zeitunabhängig-
keit. Die Beratungseinrichtungen erhoffen sich mit 
der Erprobungsphase den Zugang zu neuen Ziel-
gruppen. Das Projekt  wird von der k.o.s GmbH be-
gleitet und evaluiert. Es soll Aufschluss geben über 
Prognosen zu Bedarfen und Nutzer/-innen und 
über die zeitliche Beanspruchung der Berater/-
innen.   

 
Mit dem Nationalen Forum Beratung (nfb) führt die 
Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung einen 
beständigen und gewinnbringenden  Austausch. Sie 
hat sich aktiv an der Entwicklung des BeQu-Konzepts 
beteiligt. Der „Offene Koordinierungsprozess“, den 
das nfb und das Institut für Bildungswissenschaft der 
Universität Heidelberg maßgeblich gesteuert und 
begleitet haben, hat auch die positive Entwicklung 
der Modellprojekte in Niedersachsen beeinflusst und 
zu fachlichen Diskussionen und letztendlich zur Pro-
filschärfung des Landesprojekts beigetragen. 
 
Ausblick 
Um ein flächendeckendes Angebot an Bildungsbera-
tungsstellen in Niedersachsen mit einem wohnortna-
hen Zugang zu erreichen, müssten weitere Standorte 
(3 – 4) eingerichtet werden. Nach Auffassung der 
Landesregierung ist die Bildungsberatung Bestandteil 
des Lebenslangen Lernens. Das lässt alle Akteure in 
diesem Arbeitsfeld hoffen, dass es auch nach Ende 
der jetzigen Förderperiode (2016) eine öffentliche 
Finanzierung der offenen und neutralen Bildungsbe-
ratung in Niedersachsen geben wird.  
 
www.aewb-nds.de  

5 Ebenda, S. 25 
6 Die praxisbegleitende Weiterbildung für Berater/-innen mit 6 Modulen, wie sie aus dem Verbundprojekt „Regionale  Qualifizierungszen-
tren - RQZ“ entstanden ist, ist Mindeststandard für die Bewilligung von Personalmitteln in einem Modellprojekt zur Bildungsberatung 
(http://www.bildungsberatung-verbund.de/verbund/2012_12_11_Verbundflyer-beste-DS.pdf).  
7 Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Infotelefon und die bundesweite Erprobung der telefonischen Weiterbildungsbera-
tung ist im Januar 2015 gestartet (http://www.bmbf.de/de/der-weiterbildungsratgeber.php). 

http://www.aewb-nds.de
http://www.bildungsberatung-verbund.de/verbund/2012_12_11_Verbundflyer-beste-DS.pdf
http://www.bmbf.de/de/der-weiterbildungsratgeber.php
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Gütesiegel „Geprüfte Einrichtung für Bildungsberatung“ - Einführung von Qualitäts-
standards im Bereich der Bildungsberatung in Hessen 
Nicole Lustig, Weiterbildung Hessen e.V. 

Bildungsberatung muss sich, und das schon lange, 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Anforderungen 
stellen. Dabei nimmt sie im Zusammenhang mit dem 
Lebensbegleitenden Lernen eine Schlüsselfunktion 
ein und dient als Bindeglied zwischen propagierter 
Fachkräftesicherung und den individuellen Bedürf-
nissen von Weiterbildungsinteressierten. Keine leich-
te Aufgabe, die es zu bewältigen gilt.  
 
Insgesamt sind der Bedeutungszuwachs von Quali-
tätssicherung und die Notwendigkeit von Professio-
nalisierung der Beratungspersonen in Fachkreisen 
unumstritten. Qualitätsstandards und -kriterien sol-
len Einrichtungen der Bildungsberatung in unter-
schiedlicher Hinsicht unterstützen. Im Rahmen von 
Selbstreflexion und Selbstevaluation sollen sie inter-
ne Prozesse sichtbar machen, systematisieren, 
„blinde Flecken“ aufdecken und zur Optimierung 
beitragen. Insgesamt bieten Qualitätsstandards und -
kriterien nicht nur eine „Richtschnur“ zur Verbesse-
rung der Beratungsleistung und der notwendigen 
Professionalisierung der Beratungspersonen, son-
dern sie unterstützen insbesondere darin, die Trans-
parenz in der bestehenden Heterogenität der Bera-
tungslandschaft zu verbessern. Dies kommt jenen 
zugute, die Bildungsberatung in Anspruch nehmen: 
den Weiterbildungsinteressierten.  
 
Um die Qualitätsentwicklung von Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung nachdrücklich voran-
zutreiben, hat Weiterbildung Hessen e.V. als 
Verbund von 340 Bildungseinrichtungen 
(Stand: Dezember 2014) ein Qualitätsmodell 
für Einrichtungen der Bildungsberatung ent-
wickelt.  
 
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten 
aus Bildung, Wissenschaft und Beratungspra-
xis wurden im Rahmen des Projekts „Qualität 
in der Bildungsberatung“ von September 2009 
bis September 2010 auf der Basis eines ge-
meinsamen Beratungsverständnisses (vgl. 
Zeuner 2009) innerhalb der Qualitätskatego-
rien Input, Prozess/Durchführung und Output 
in Anlehnung an das Referenzmodell nach 
Arnold (vgl. Arnold et al. 2009) in einem de-

duktiven Ableitungsprozess ein Qualitätsmodell für 
Einrichtungen der Bildungsberatung sowie ein ent-
sprechendes Zertifizierungsverfahren entwickelt. Das 
Projekt wurde vom Hessischen Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
(HMWEVL) und aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds gefördert.  
 
In Anlehnung an das systemische Kontextmodell von 
Beratung (vgl. Schiersmann/ Weber 2013) wurden 
während der Entwicklungsphase die am Beratungs-
geschehen beteiligten Akteure (Ratsuchende, Bera-
tende, Organisation) einbezogen und darüber hinaus 
auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt (vgl. u.a. Qualitätsbereich IV: Beratungs-
prozess). Die Gewährleistung von Transparenz im 
Kontext der Beratungsstruktur, die Vernetzung der 
Akteure sowie die Verbesserung der Professionalität 
des Beratungshandelns in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung waren in besonderem Maße handlungs-
leitend. 
 
Insgesamt berücksichtigen die Qualitätsanforderun-
gen für Einrichtungen der Bildungsberatung neben 
der Organisationsebene (Organisationale Rahmenbe-
dingungen) die Angebotsebene (Angebots-
transparenz, Zugang zum Angebot) sowie die Pro-
zessebene (Beratungsprozess, Ablauf, Rahmenbedin-
gungen, Beratungsinhalt, Qualifikation/ Kompeten-
zen der Beratenden und Beratungsmethoden) (siehe 

 Abb. 1 Qualitätsanforderungen für Einrichtungen der Bildungsberatung 
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Abb. 1). In diesem Rahmen sollen definierte Quali-
tätskriterien und -standards die Einrichtungen der 
Bildungsberatung darin unterstützen, interne Quali-
tätsziele selbstständig zu definieren und in einem 
Entwicklungsprozess umzusetzen und zu evaluieren. 
Die Auseinandersetzung mit den eigenen Strukturen 
anhand des Qualitätsmodells intensiviert eine konti-
nuierliche Selbstreflexion und Selbstevaluation inner-
halb der Einrichtung. 
 
In Ausdifferenzierung der Qualitätskategorien wur-
den die Qualitätsbereiche I. Leitbild/Grundsätze, II. 
Führung/Leitung/Strategie, III. Transparenz auf der 
Ebene der Anbieterorganisation und des Beratungs-
angebots, IV. Beratungsprozess, V. Professionalisie-
rung und VI. Evaluation/Controlling identifiziert.  
 
Die Qualitätsbereiche lassen sich wie folgt beschrei-
ben:  
Qualitätsbereich I: „Leitbild/Grundsätze“ 
In diesem Qualitätsbereich sind Aspekte des Leitbilds 
beschrieben sowie handlungsleitende Sichtweisen 
und die Orientierung an unterschiedlichen grundsätz-
lichen Erwägungen, die für das Beratungshandeln 
wichtig erscheinen.  
 
Qualitätsbereich II: „Führung/Leitung/Strategie“ 
Neben den Führungs-
aufgaben des Leitungs-
personals sind die zu 
erwartenden Kompe-
tenzen sowie die Maß-
nahmen zur Qualitäts-
sicherung und die An-
forderungen an die 
Vergütung des Bera-
tungspersonals berück-
sichtigt. Darüber hinaus 
wird die Verantwort-
lichkeit für die Entwick-
lung eines Beratungs-
konzepts dargestellt. 
 
Qualitätsbereich III: 
„Transparenz auf der 
Ebene der Anbieteror-
ganisation und des Beratungsangebots“ 
Transparenz der Trägerschaft und des Beratungsan-
gebots sowie das Beschwerdemanagement bilden 
hier zentrale Inhalte. 

Qualitätsbereich IV: „ Beratungsprozess“ 
Die entsprechenden Qualitätsstandards berücksichti-
gen Anforderungen auf verschiedenen Ebenen des 
Beratungsprozesses. Neben der Beschreibung unter-
schiedlicher Rahmenbedingungen im Kontext der 
Beratung, wie z. B. Transparenz und Neutralität oder 
die Beratungsdauer, beschreiben die Qualitätsstan-
dards sowohl die Struktur des Beratungshandelns als 
auch die Grundhaltung der Beratenden sowie die 
Dokumentation der Bildungsberatung. 
 
Qualitätsbereich V: „Professionalisierung“ 
Hier sind die Erwartungen an die Beraterinnen und 
Berater der Bildungsberatungseinrichtung formuliert. 
Die Qualitätsstandards schließen die Qualifikation, 
die regelmäßige Reflexion, die Nutzung aktueller In-
formationsquellen und den Umgang mit Grenzen im 
Kontext der Bildungsberatung ein. Außerdem berück-
sichtigen sie die Verbindung zwischen Beratungspra-
xis und Beratungstheorie.  
 
Qualitätsbereich VI: „Evaluation/Controlling“ 
Schwerpunkt sind Qualitätsstandards zur Überprü-
fung von Zielerreichungsprozessen, Qualitätsent-
wicklungsmaßnahmen und internen Steuerungspro-
zessen.  
 

(Fortsetzung auf Seite 30) 

Abb 2. Übersicht Qualitätsbereiche, (QK=Qualitätskriterium;  
QS= Qualitätsstandard; QI=Qualitätsindikator; 
MI=Messinstrument) 
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Innerhalb der beschriebenen Qualitätsbereiche wur-
den neunundzwanzig Qualitätskriterien und fünfund-
vierzig Qualitätsstandards mit den zugehörigen Qua-
litätsindikatoren und Messinstrumenten definiert 
(siehe Abb.2).  
 
Das Qualitätsmodell stellt sich aufgrund der inneren 
Logik und durch die detaillierte Auflistung im Rah-
men eines Gesamtkatalogs für Bildungsberatungs-
einrichtungen transparent und nachvollziehbar dar.  
 
Zertifizierung 
Die Zertifizierung unterliegt einem strukturierten 
Verfahren. Die Qualitätsstandards und -kriterien 
werden über Checklisten für jede Bildungsberatungs-
einrichtung erfasst. Innerhalb des Verfahrens wer-
den die Qualitätsanforderungen und -bemühungen 
durch Handlungshilfen unterstützt. Im gesamten 
Verlauf hat jede Bildungsberatungseinrichtung die 
Möglichkeit, eine begleitende Beratung in Anspruch 
zu nehmen. Der Qualitätsprozess wird im Rahmen 

einer Auditierung durch unabhängige ehrenamtliche 
Gutachterinnen und Gutachter überprüft, und die 
Einrichtung erhält bei Erfolg für drei Jahre das Güte-
siegel „Geprüfte Einrichtung für Bildungsberatung“.  
 
Literatur:  
Arnold, R. et al. (2009): Qualitätssicherung (in) der Bil-

dungsberatung – Ein Referenzmodell. In: Arnold, R./ 
Gieseke, W./ Zeuner, C. (Hg.): Bildungsberatung im Dia-
log, Band III. Baltmannsweiler: Schneider, S. 160–188.  

Zeuner, C. (2009): Supportstrukturen für die Weiterbil-
dung: Das Handlungsfeld Beratung aus Akteurssicht. In: 
Arnold, R./ Gieseke, W./ Zeuner, C. (Hg.): Bildungsbera-
tung im Dialog, Band I. Baltmannsweiler: Schneider, S. 
26f. 

Schiersmann, C. /Weber, P. (2013): Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung. Eckpunkte und Erprobung 
eines integrierten Qualitätskonzepts. Bielefeld: wbv. 
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Aufbau eines Landesnetzwerks Weiterbildungsberatung in Baden-Württemberg 
Mareike Bahn, Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg 

Das Projekt „Aufbau eines Landesnetzwerks Weiter-
bildungsberatung“ basierte auf den Empfehlungen 
der Enquêtekommission des Landtags „Fit für das 
Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schu-
len, Aus- und Weiterbildung“. Anlass für das Projekt 
war die Idee, ein flächendeckendes Netzwerk von 
Weiterbildungsberatungsanbietern zu etablieren, die 
kostenlose, wohnortnahe sowie qualitativ hochwer-
tige Weiterbildungsberatung anbieten.  Im Zeitraum 
vom Dezember 2012 bis Dezember 2014 wurde der 
Aufbau des Landesnetzwerks Weiterbildungsbera-
tung (LN WBB) in Kooperation zwischen dem vhs-
Verband Baden-Württemberg und dem Institut für 
Bildungswissenschaft (IBW) der Universität Heidel-
berg koordiniert. Gefördert wurde das Vorhaben 
vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und 
war eingebettet in das „Bündnis für lebenslanges 
Lernen“. Zu den Aufgaben des Projekts zählten unter 
anderem die Durchführung einer Bestandsaufnah-
me, die Entwicklung einer Weiterbildung für Bera-
tende, die Entwicklung eines Finanzierungsmodells 
zur Förderung trägerneutraler Beratung sowie die 
Verbesserung der Informationsmöglichkeiten für 
Beratende und Ratsuchende in der Datenbank 
www.fortbildung-bw.de. Der folgende Beitrag kon-
zentriert sich auf die Qualitätsaspekte, die im Rah-
men des LN WBBs entwickelt wurden. 
 
Seit dem erfolgreichen Start des LN WBBs im Januar 
2015 erhalten Mitglieder vom Kultusministerium 
eine Bezuschussung für im Rahmen des Netzwerks 
angebotene trägerneutrale und interessensensible 
Beratung, die sich an definierten Qualitäts- und Pro-
fessionalitätsaspekten orientiert.  
 
In den zwei Jahren Projektarbeit erarbeiteten der 
vhs-Verband und das IBW gemeinsam mit einer 
Fachgruppe aus Expertinnen und Experten verschie-
dener Trägergruppen sowie mit politischen Vertre-
tern des Kultusministeriums Qualitätskriterien, die 
aus folgenden drei Aspekten bestehen: 
• ein gemeinsames Beratungsverständnis, welches 

die Ziele und Funktion von allgemeiner und be-
ruflicher Weiterbildungsberatung festlegt und Kri-
terien trägerneutraler/ interessensensibler Bera-
tung definiert 

• ein gemeinsames Verständnis von 
„Qualitätsmerkmalen guter allgemeiner und be-
ruflicher Weiterbildungsberatung“  

 sowie ein „Kompetenzprofil für Beratende“.  
 
Als Grundlage für die entwickelten Papiere wurde 
auf Ergebnisse des „Offenen Koordinierungsprozes-
ses Qualitätsentwicklung für die Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung“ vom nfb und IBW zurück-
gegriffen.1 In dem Projekt erarbeiteten verschiedene 
Akteure in mehreren Entwicklungsschleifen ein ge-
meinsames Verständnis von Qualität in der Bera-
tung. Eine Übertragung der Ergebnisse dieses Pro-
jekts, die auf fachlich hohem Niveau erstellt wurden, 
auf die Zwecke des LN WBBS bot sich deshalb an. 
Aus diesem Grund wurden die einzelnen Qualitäts-
merkmale und Kompetenzen in den Fachgruppensit-
zungen diskutiert und für die Zwecke des LN WBBs 
ausgewählt und angepasst. Anschließend wurde zu 
deren Einführung ein Stufensystem erarbeitet. Die-
ses legt fest, welche Mindestanforderung in Bezug 
auf die Qualitätsmerkmale und das Kompetenzprofil 
in den Einrichtungen erfüllt sein müssen, damit diese 
dem LN WBB beitreten können. Mindestvorausset-
zungen sind beispielsweise die übergreifenden Qua-
litätsmerkmale und die Qualitätsmerkmale zum Be-
ratungsprozess. Das Kompetenzprofil des LN WBBs 
umfasst Anforderungen aus allen Kompetenzberei-
chen. Nach zwei Jahren als Mitglied im LN WBB sol-
len die Beratungseinrichtungen die zusätzlichen 
Qualitätsmerkmale und Kompetenzanforderungen 
ebenfalls erfüllen.   
 
Seit dem 17.10.2014 können Einrichtungen dem LN 
WBB beitreten und bestätigen mit dem Unterzeich-
nen einer Selbstverpflichtungserklärung und der An-
erkennung der Rahmenbedingungen, dass ihre Ein-
richtungen über oben genannte Qualitätsanforde-
rungen verfügen. Zum 01.01.2015 haben bereits 99 
Weiterbildungsberatungseinrichtungen die Selbst-
verpflichtungserklärung unterschrieben.  
 
Weitere Informationen auf der Homepage  
http://www.lnwbb.de/ 

1 nfb/ Forschungsgruppe Beratungsqualität (2015): „Qualitätsstandards für die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“ und  das 
„Kompetenzprofil für Beratende in Bildung, Beruf und Beschäftigung“ http://www.beratungsqualitaet.net 

http://www.lnwbb.de/
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Sicherung der Beratungsqualität in den Agenturen für Arbeit und  
gemeinsamen Einrichtungen 
Jürgen Spatz, Bundesagentur für Arbeit 

Die Bundesagentur für Arbeit sieht in der weiteren 
Stärkung der Beratungskompetenz den Schlüssel für 
erfolgreiche Beratungsarbeit. Um dem  Rechnung zu 
tragen, wurde die Beratungskonzeption der Bundes-
agentur für Arbeit entwickelt. Sie umfasst im We-
sentlichen drei Ebenen: die Ausgestaltung von Bera-
tung als Prozess, den Einsatz fallangemessener Me-
thoden und Techniken sowie die Zugrundelegung 
von förderlichen Werten und Handlungsprinzipien 
für die Beratung. Die Beratungskonzeption wurde 
zunächst in den Agenturen für Arbeit implementiert 
und in der Folge unter Verwendung der gesammel-
ten Erfahrungen in den Agenturen für die gemeinsa-
men Einrichtungen (sogenannte Jobcenter) modifi-
ziert und dort eingeführt.   
 
Sie orientiert sich an den Ressourcen der Kundinnen 
und Kunden, stärkt ihre Eigenverantwortung und 
bindet sie aktiv und wertschätzend in die Integrati-
onsarbeit ein. Sowohl im Kontakt mit jugendlichen 
Berufswählern als auch mit arbeitslosen Erwachse-
nen bildet sie die flächendeckend einheitliche Basis 
für die Bearbeitung aller Beratungsanliegen unserer 
Kundinnen und Kunden. Insbesondere bei Men-
schen, die bereits längere Zeit keine durchgängige 
Arbeitserfahrung hatten, ist das persönliche Bera-
tungsgespräch das Moment, um gemeinsam indivi-
duelle und zugleich belastbare Anknüpfungspunkte 
für die Entwicklung beruflicher Perspektiven und die 
Arbeitsmarktintegration zu entwickeln. 
 
Qualitätssicherung 
Bereits im Entwicklungsprozess der Beratungskon-
zeption hat die Bundesagentur für Arbeit auf vielfäl-
tige Instrumente zur Sicherung der Beratungsqualität 
rekurriert. So wurde die Konzeption in mehreren 
Stufen in ausgewählten Dienststellen pilotiert, um 
ihre Praxistauglichkeit zu testen. Neben der Beglei-
tung durch die Konzeptverantwortlichen, einem 
strukturierten Austausch mit den Kolleginnen und 
Kollegen und Befragungen der Kundinnen und Kun-
den wurde der Prozess auch vom soziologischen For-
schungsinstitut Göttingen wissenschaftlich begleitet. 
Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden auch 
nach der Einführungsphase aufgegriffen.   

Es wurden interne Trainerinnen und -Trainer ausge-
bildet und auf den Qualifizierungsprozess vorberei-
tet. In Teilen haben externe Auftragnehmer die 
Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen me-
thodisch-didaktisch begleitet. 
 
Folgende Maßnahmen tragen dazu bei, die Präsenz 
der Beratungskonzeption auch nach Beendigung des 
Einführungsprozesses sicher zu stellen und die Bera-
tungsarbeit auf einem qualitativ hohen Niveau 
durchführen zu können: 
 
Parallel zur Einführung der Beratungskonzeption 
wurde  bzw. wird ein Grundqualifizierungsprozess 
für alle neu angesetzten Beratungsfachkräfte in den 
Arbeitnehmerbereichen der Arbeitsagenturen/
Jobcenter (Berufsberatung, Arbeitsvermittlung) in-
stalliert. In diesem Prozess wechseln Seminarphasen 
mit Phasen der Hospitation und des Selbstlernens.  
 
Mit dem Ziel einer nachhaltigen Kompetenzentwick-
lung wird erstmals in der Bundesagentur für Arbeit 
ein innovatives System der Lerntransferförderung 
entwickelt und erprobt: Theorie und Arbeitsalltag 
werden von Anfang an konsequent miteinander ver-
knüpft und dauerhaft begleitet. Die individuelle Lern-
begleitung setzt am Lernbedarf der einzelnen Bera-
tungsfachkraft an. Dadurch wird diese gezielt an den 
Punkten gefördert, an denen sie sich in der Anwen-
dung noch nicht sicher fühlt.  
 
Netzwerkbildung und gegenseitige Unterstützung 
können große entlastende Wirkung in der täglichen 
Arbeit erzielen. Die Kollegiale Fallberatung wird als 
ein zentrales Instrument in den Qualifizierungsmo-
dulen vorgestellt und mit Praxisfällen geübt. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer lernen einen systema-
tischen Weg kennen, der ihnen hilft, eine besondere 
Beratungssituation auch außerhalb eines Seminars 
eigenständig zu besprechen und Lösungsperspekti-
ven zu entwickeln. Sie erfahren diese Methode als 
ein Mittel der Reflexion im Kreis der Kolleginnen und 
Kollegen. Darüber hinaus soll ab diesem Jahr (2015) 
neben der seit Jahren innerhalb der Bundesagentur 

(Fortsetzung auf Seite 33) 
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für  Arbeit etablierten Praxisberatung  für alle Bera-
tungsfachkräfte bei Bedarf Supervision durch exter-
ne Supervisoren angeboten werden. 
 
Zur Unterstützung des Einführungsprozesses und 
zum Zwecke der Verstetigung der Beratungskonzep-
tion wurden Hintergrundmaterialien entwickelt. 
Diese bestehen aus den sogenannten Hintergrund-
texten, die ausgewählte Themen im Kontext der Be-
ratung aufgreifen und näher beleuchten (z. B. Um-
gang mit dem PC in der Beratung; Datenschutzrecht-
liche Aspekte), den Methoden und Techniken, bei 
denen anhand von Beispielen aus dem Beratungs- 
und Vermittlungsalltag der Bundesagentur für Arbeit 
ausgewählte  Beratungsmethoden und Gesprächs-
techniken beschrieben werden (z.B. Reframing; Para-
phrase) und  Arbeitsmittel, eine Sammlung von Ar-
beitsbögen und Visualisierungshilfen für den Einsatz 
in Beratungsgesprächen.  
 
Seit 2014 werden Learning Nuggets für die Bera-
tungskonzeption eingesetzt. Es handelt sich dabei 
um kurze Filmsequenzen zu ausgewählten Themen 
und Instrumenten der Beratung. Diese sind vorwie-
gend den drei Eckpunkten der Beratungskonzeption 
„Ziele und Strukturen“, „Methoden und Techniken“ 
sowie „Handlungsprinzipien“ zugeordnet und sollen 
zur Verstetigung beitragen. In unterhaltsamer Form 
werden dabei den Beratungsfachkräften Lerninhalte 
zur Anwendung in der täglichen Beratungsarbeit nä-
her gebracht.  
 
Nachfrageorientiere Vertiefungsmodule knüpfen an 
die örtlichen Gegebenheiten, Erfahrungen und Be-
darfe an, unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durch einen Kompetenzaufbau hinsichtlich 
der „brennenden“ Themen vor Ort (z.B. Interkultu-
relle Kompetenz in der Beratung, Beratung abbruch-
gefährdeter Jugendlicher). 
 
Als weiteren Baustein zur Qualitätssicherung führt 
das Zentrum für Kunden- und Mitarbeiterbefragun-
gen der Bundesagentur für Arbeit mehrmals jährlich 
Kundenbefragungen zur Zufriedenheit unserer Kun-
dinnen und Kunden mit der Beratung durch. Die Er-
gebnisse werden sowohl aggregiert im Internet und 
im Intranet regional und nach Kundengruppen diffe-
renziert zur Verfügung gestellt (http://
www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
Veroeffentlichungen/Befragungen/Detail/
index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI645429).  

Die Ergebnisse der Kundenbefragung finden im Rah-
men von Zielvereinbarungen als ein Indikator zur 
Zielerreichung Berücksichtigung. 
 
Für die Führungskräfte wurden individuelle Qualifi-
zierungsmodule entwickelt. Zudem entwickeln auch 
die Regionaldirektionen und Akteure vor Ort eigene 
Ansätze, um die Nachhaltigkeit der Beratungskon-
zeption und die dafür erforderliche Führungsauf-
merksamkeit zu unterstützen. So werden auf allen 
Hierarchieebenen Verantwortlichkeiten für eine 
Weiterentwicklung und Verstetigung der konzeptio-
nellen Grundlagen geschaffen. 
 
Mit Hilfe dieser vielfältigen Ansätze steht die Weiter-
entwicklung und die Sicherung der Qualität der Bera-
tung in der Bundesagentur für Arbeit auf einer stabi-
len methodischen, organisatorischen und zukunftsfä-
higen Basis. 
 
Literatur:  
Rübner, M./ Sprengard, B. (2011): Beratungskonzeption 

der Bundesagentur für Arbeit – Grundlagen. Hg.: Bun-
desagentur für Arbeit. Nürnberg. Stand: März 2011.  
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/
public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/~edisp/
l6019022dstbai394299.pdf?
_ba.sid=L6019022DSTBAI394302 

 

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Befragungen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI645429
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Befragungen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI645429
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Befragungen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI645429
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Befragungen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI645429
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/~edisp/l6019022dstbai394299.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI394302
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/~edisp/l6019022dstbai394299.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI394302
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/~edisp/l6019022dstbai394299.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI394302
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/~edisp/l6019022dstbai394299.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI394302
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Qualitätssicherung in der Migrationsberatung 
Jana Hoffmann, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) 

Beratung für Migrantinnen und Migranten kann viele 
unterschiedliche Anlässe haben. Neben rechtlichen 
Fragen (z.B. Aufenthaltstitel, Krankenversicherung) 
können auch ganz praktisch-alltägliche Fragen rele-
vant sein (z.B. Kinderbetreuung, Wohnungssuche, 
Deutschkurse). Für die gesellschaftliche Teilhabe und 
soziale Stabilität sind darüber hinaus Themen, die 
mit der Integration in den Arbeitsmarkt zusammen-
hängen, wie zum Beispiel Arbeitsplatzsuche oder 
auch Anerkennung eines ausländischen Abschlusses, 
von Bedeutung. Erste Anlaufstelle für eine Beratung 
zu all diesen Themen sind die Regelinstitutionen der 
Jugendmigrationsdienste (JMD) für Personen unter 
27 Jahren sowie die Migrationsberatung für erwach-
sene Zuwanderer (MBE) für Personen ab 27 Jahren. 
Seit dem Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes 
des Bundes im April 2012 gibt es darüber hinaus 
bundesweit Stellen, die speziell zu Möglichkeiten der 
Anerkennung einer im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikation beraten. Die sog. IQ-Anlaufstellen wer-
den über das Förderprogramm „Integration durch 
Qualifizierung (IQ)“ betrieben. 
 
Bisher gibt es in der Migrationsberatung kein ein-
heitliches oder verbindliches Qualitätsmodell, aber 
im Rahmen der Arbeit des Förderprogramms IQ wur-
den Ansätze zur Qualitätssicherung in der Beratung 
von Migrantinnen und Migranten entwickelt. So wur-
den zum Beispiel für die beschäftigungsorientierte 
Beratung Herausforderungen identifiziert, die bei der 
Beratung von Migrantinnen und Migranten zu die-
sem Thema auftreten können. Hieraus wurden Qua-
litätsmerkmale und -indikatoren abgeleitet, die für 
eine erfolgreiche migrationsspezifische beschäfti-
gungsorientierte Beratung notwendig sind (vgl. Kohn 
2011; Facharbeitskreis „Beratung“ 2010). 
 
Ein weiteres Konzept zur Qualitätssicherung in der 
Beratung von Migrantinnen und Migranten im För-
derprogramm IQ entstand im Speziellen für die flä-
chendeckend neu etablierte Anerkennungsberatung.  
Ziel war es, im Netzwerk gemeinsam schlüssige Krite-
rien und Verfahren zur Gewährleistung eines hohen 
Beratungsstandards zu erarbeiten. Dabei ging es 
nicht darum, über eine Normierung der Prozesse 
eine Verbindlichkeit für jede Beratungsstelle herzu-
stellen, sondern um die Erarbeitung eines gemeinsa-

men Qualitätsverständnisses. Als Produkt wurde ei-
ne „Qualitätsmatrix“ entwickelt, die im Wesentli-
chen auf den „Qualitätsstandards für Bildungsbera-
tungseinrichtungen“ in Hessen (siehe auch Beitrag 
von Nicole Lustig in diesem Newsletter) sowie den 
Arbeiten zur migrationsspezifischen beschäftigungs-
orientierten Beratung basiert.  
 
Der Erarbeitungsprozess fand im Rahmen einer 
Workshopreihe statt. Beteiligt waren neben Beraten-
den und weiteren Akteurinnen und Akteuren des 
Förderprogramms IQ auch Vertreterinnen von Wei-
terbildung Hessen e.V. – ein Zusammenschluss hessi-
scher Bildungseinrichtungen, die sich auf o.g. ge-
meinsame Qualitätsstandards verpflichtet haben. 
Die IQ-Fachstelle „Anerkennung“ hat den Prozess 
moderiert. Ausgehend von den Qualitätsstandards 
der hessischen Bildungseinrichtungen wurden diese 
um migrationsspezifische Aspekte ergänzt und in-
haltlich auf das Aufgabenspektrum von Anerken-
nungsberatung zugeschnitten.  
 
Die Matrix ist folgendermaßen aufgebaut: Insgesamt 
gibt es vier Gliederungsebenen, auf denen die Quali-
tätsvorgaben beschrieben werden: Auf der obersten 
Ebene stehen sechs Qualitätsbereiche als übergeord-
nete Kategorien, in denen grundsätzlich Qualitätssi-
cherung betrieben werden sollte. Hierzu gehören (1) 
ein Leitbild für die Anerkennungsberatung bzw. für 
die entsprechende Einrichtung, (2) der Bereich der 
Einrichtungsleitung, also die Führungsebene, (3) 
Transparenz auf der Ebene der Anbieterorganisation 
und des Beratungsangebots, (4) der Beratungspro-
zess, (5) die Professionalisierung des Beratungsper-
sonals und (6) die Selbstevaluation der Einrichtung. 
Diese Qualitätsbereiche werden durch Qualitätskri-
terien auf der nächsten Spezifikationsstufe konkreti-
siert. Die Qualitätskriterien beschreiben den Zielzu-
stand, der in einer Anerkennungsberatungsstelle 
erreicht sein muss, um das Qualitätskriterium zu er-
füllen. Auf der dritten Gliederungsebene werden 
Qualitätsstandards benannt, die wiederum eine Ope-
rationalisierung der übergeordneten Qualitätskrite-
rien darstellen. Schließlich werden auf der vierten 
Ebene Qualitätsindikatoren beschrieben, die die 
Qualitätsstandards und -kriterien messbar machen, 

(Fortsetzung auf Seite 35) 
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d.h. ganz konkret Aussagen darüber treffen, was er-
füllt sein muss bzw. erfüllt sein kann. Beispielhaft 
wird im Folgenden ein Auszug aus der Matrix für den 
Qualitätsbereich „Leitbild“ dargestellt: 

Die Qualitätsmatrix dient dem Förderprogramm IQ 
als Rahmen für die Qualitätssicherung der Aner-
kennungsberatung. Sie gilt nicht im Sinne einer ver-
bindlichen Qualitätszertifizierung, sondern kann von 
den IQ-Landesnetzwerken angewendet werden. Die 
IQ-Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ (vormals 
Fachstelle „Anerkennung“)  bietet eine Begleitung 
der Landesnetzwerke bei der Umsetzung der Matrix 
an. In Thüringen wurde der Prozess bereits durchlau-
fen, in der neuen Förderperiode (2015 bis 2018) wer-
den weitere Bundesländer folgen. Eine Herausforde-
rung dabei ist die unterschiedliche institutionelle An-
bindung der Beratungsstellen. Da sich der Qualitäts-
sicherungsprozess auf ein  ganzes Landesnetzwerk 
bezieht, das aus mehreren Beratungsstellen in unter-
schiedlicher Trägerschaft besteht, gilt es hier ggf. 
bereits bestehende Qualitätssicherungsverfahren 
und -instrumente der Einrichtungen miteinander in 
Einklang zu bringen und als institutionenübergreifen-
des Konzept für die Anerkennungsberatung zu ver-
stehen. Als Gelingensfaktor hat sich hierbei die Betei-

ligung von Akteuren/-innen aller Hierarchieebenen 
(Beratende, Team- bzw. Projektleiter/-innen sowie 
Landesnetzwerk-Koordinationen) herausgestellt, um 
die verschiedenen institutionellen Hintergründe und 

Sichtweisen im konstruktiven Dialog zu einem Kon-
sens zu führen. 
 
Die Inhalte der Qualitätsmatrix finden sich als Praxis-
handreichung für Anerkennungsberatungsstellen 
aufbereitet in dem Leitfaden „Qualitätssicherung in 
der Anerkennungsberatung – Handlungshilfen, In-
strumente und Beispiele guter Praxis“ (Hoffmann 
und Arians 2014). 
 
Literatur: 
Facharbeitskreis Beratung im Netzwerk „Integration durch 

Qualifizierung“ (Hg.) (2010): Migrationsspezifische be-
schäftigungsorientierte Beratung. Praxishandreichung. 
Potsdam. 

Hoffmann, J./ Arians, F. (2014): Qualitätssicherung in der 
Anerkennungsberatung. Handlungshilfen, Instrumente 
und Beispiele guter Praxis. Leitfaden für die Bildungspra-
xis, Band 64. Bielefeld, wbv. 

Kohn, Karl-Heinz (2011): Migrationsspezifische beschäfti-
gungsorientierte Beratung – spezifische Themen, spezifi-
sche Bedarfe. Ergebnisse einer Delphi-Breitband-
Erhebung. Berlin. 

Abb. 1: Auszug Matrix für denQualitätsbereich Leitbild 
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Beratung als Kompetenz - Beratung als Beruf:  
Die Qualitätsstandards des Deutschen Verbands für Bildungs- und Berufsberatung (dvb) 
e.V. und das BBR-BerufsBeratungsRegister 
Birgit Lohmann, dvb e.V. 

Der Markt für Beratung im Feld Beruf, Bildung und 
Beschäftigung ist heute sehr heterogen – es agieren 
hauptberufliche Berater/innen, Menschen, die neben 
einer anderen Haupttätigkeit Beratung anbieten und 
Ehrenamtler nebeneinander, es existieren neben 
öffentlichen oder öffentlich finanzierten Beratungs-
anbietern privatwirtschaftliche Beratungspraxen, und 
„Beratung“ wird auch zunehmend zur Kunden- und 
zur Nachwuchsgewinnung eingesetzt. Die in der be-
ruflichen Beratung Tätigen und damit auch die Mit-
glieder des dvb firmieren unter so unterschiedlichen 
Bezeichnungen wie z.B. Berufsberater/innen, Studi-
enberater/innen, Laufbahnberater/innen, Bildungs-
berater/innen, Karriereberater/innen, Bewerbungs-
berater/innen, Berufsnavigator/innen, Jobcoach, Per-
sonalberater/innen u.ä. und vertreten neben vielen 
Gemeinsamkeiten unterschiedliche Zugangswege 
und im Detail auch unterschiedliche „Berufs“-
auffassungen.  
 
Professionelle Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung wurde und wird bisher  gesamtgesell-
schaftlich und politisch nicht als ein so schützenswer-
tes Gut angesehen, dass hier zur Ausübung z.B. ana-
log zu Rechtsdienstleistungen oder Versicherungsver-
mittlung eine gesetzliche Regelung greift. Nach der 
strengen Regelung eines Alleinrechts der damaligen 
Bundesanstalt für Arbeit bis 1998 wurde diese 
Dienstleistung komplett dem freien Markt überlas-
sen. Im folgenden Beitrag erläutern Susanne Taylor 
und Hans-Peter Koch, wie nach Scheitern des dvb-
Anliegens eines Berufsgesetzes auf Basis des frühe-
ren dvb-Berufsbilds „Berufsberater/in“ das BerufsBe-
ratungsRegister entstand. 
 
Aus individuellen, gesellschaftlichen und gesamtwirt-
schaftlichen Aspekten sprach – und spricht – viel da-
für, eine Regelung einzuziehen, die eine adäquate 
Qualifikation für diesen Beruf sowie eine qualitätsvol-
le, an den ethischen Normen und internationalen 
Standards orientierte Leistungserbringung für Bürge-
rinnen und Bürger jeden Alters zu sichern hilft. Ob 
der Empfehlung des Innovationskreises Weiterbil-

dung von 2008, für das Beratungspersonal langfristig 
eine Entwicklung eines eigenen Berufsprofils zu prü-
fen, weiter nachgegangen werden wird, bleibt abzu-
warten – kurzfristig wurde die Orientierung an Basis-
kompetenzen empfohlen, wie sie hoffentlich auf brei-
ter Ebene umgesetzt wird – das erarbeitete Kompe-
tenzprofil des BeQu-Konzepts liegt dafür nun vor! 
 
Der dvb tritt im Sinne des Verbraucherschutzes seit 
fast 60 Jahren dafür ein, hohe fachliche Qualität für 
Bildungs- und Berufsberatung zu gewährleisten und 
die Professionalität dieser Dienstleistung weiterzu-
entwickeln.  
 
Unseren Qualitätsanspruch verdeutlichen unsere 
Qualitätsstandards für berufliche Beratung: Nach ei-
ner Erläuterung, wie wir berufliche Beratung verste-
hen, formulieren wir unter Bezug auf die Ethischen 
Standards der Internationalen Vereinigung für Bil-
dungs- und Berufsberatung (IAEVG/ AIOSP/ IVBBB) 
die Aufgaben und Pflichten von Beratern/innen, die 
sich am Individuum, am Ratsuchenden/Klienten ori-
entieren. Dafür sind bestimmte Einstellungen und 
Werthaltungen unabdingbar, die ein Lernen und 
Wachsen des Ratsuchenden in den Mittelpunkt des 
Beratungsprozesses stellen und fördern und die wir 
für eine Beraterpersönlichkeit für unabdingbar hal-
ten. Neben dieser Persönlichkeit muss ein/e Ratsu-
chende/r sich auf Wissen und Können des Beraters/
der Beraterin verlassen können: Dazu zählen Kennt-
nisse der für den Beratungsprozess förderlichen Wis-
senschaftsbereiche, aber immer auch ein Breitenwis-
sen im Feld Bildung, Beruf, Arbeitsmarkt, das bei 
einer Spezialisierung eine Vertiefung erfährt.  
 
Für das Beratungsgeschehen sind förderliche Metho-
den- und Sozialkompetenzen unerlässlich. Dies gilt 
auch für eine ausgeprägte Reflexionsfähigkeit und –
bereitschaft und Klarheit der eigenen Rolle im Kon-
text der eigenen Beratungsorganisation sowie die 
innere Freiheit, das eigene Handeln immer am Lern- 
und Entwicklungsprozess des Ratsuchenden auszu-

(Fortsetzung auf Seite 37) 
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richten. Es geht in der Beratung um  Erkenntnisge-
winn, um Ermutigung und Befähigung der Ratsuchen-
den, zur eigenen Situation Ziele zu entwickeln, Hand-
lungsschritte zu planen und in der Umsetzung die 
eigene Bildungs- und Berufsbiographie zu gestalten. 
Dafür sollten genügend Zeit eingeräumt und günstige 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
 
Angesichts der häufigen und schnellen Veränderun-
gen der Berufs- und Arbeitswelt, aber auch um seine 
Tätigkeit immer wieder zu reflektieren und zu über-
prüfen, sind regelmäßige Fortbildungen und Supervi-
sion zur Sicherung der eigenen Beratungsqualität 
unerlässlich; zudem hilft eine Beschäftigung mit wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, Studien oder For-
schungsfragen, das eigene Beratungshandeln zu re-
flektieren. Im Austausch profitiert die Wissenschaft 
von den Praxiserfahrungen.  
 
Neben diesen skizzierten Qualitätsstandards für Be-
ratung hat der dvb sich mit der fachlichen Qualität 
von Berufsorientierung für Gruppen beschäftigt und 
auch hierzu Qualitätsstandards formuliert. Ausge-
hend von der Einordnung in berufliche  Entschei-
dungsprozesse werden fachliche Grundlagen be-
schrieben und der Anspruch zielgerichteter Planung 
und methodischen Vorgehens. Weitere Qualitäts-
merkmale in der Durchführung konkretisieren die 
Anforderungen an eine professionelle Orientierungs-
arbeit in Gruppen. 
 
Die dvb-Homepage (www.dvb-fachverband.de) ent-
hält  neben diesen hier skizzierten Papieren weitere, 
die die Kernkompetenzen von Beratenden vertieft 

darstellen, die sich mit aktuellen Fragen wie dem 
Stellenwert von Tests bei beruflichen Entscheidun-
gen beschäftigen oder mit dem Verhältnis von be-
ruflicher Beratung und Arbeits- oder Ausbildungsver-
mittlung. Sie sind zugleich Ausdruck der lebendigen 
Auseinandersetzung der dvb-Mitglieder mit ihrer Tä-
tigkeit und des Anspruchs an ihre Arbeit.  
 
Derzeit arbeitet der dvb an einem Nachfolgepapier 
des dvb-Berufsbilds, das die professionstheoretische 
Kontroverse um „Tätigkeit“ oder „Beruf“ offen lässt. 
Als Mitglied des nfb und der DGfB werden wir dabei 
sowohl die Qualitätsstandards und das Kompetenz-
profil  des BeQu-Konzepts (siehe Beitrag Schmidt-
pott/Weber in diesem Newsletter) als auch die DGfB-
Weiterbildungsstandards berücksichtigen.  Es wird 
als Grundlagenpapier unser Verständnis und unsere 
Positionen zu einer Bildungs- und Berufsberatung 
beschreiben, die professionellen Ansprüchen genügt. 
Damit dient es den in der Beratung Tätigen als eine 
Identifikationsmöglichkeit und soll dazu beitragen, 
dass sich die Fachöffentlichkeit in Berufs- und Bil-
dungsberatung auf Zugangs- und Ausübungsempfeh-
lungen im Sinne dieses Positionspapiers einigt und 
eine möglichst große Marktmacht dieser Kriterien 
durchsetzt. 
 
Wir freuen uns, dass das BerufsBeratungsRegister 
sich an den Ergebnissen unserer Arbeit für eine Pro-
fessionalisierung der Bildungs- und Berufsberatung 
orientiert und damit einen wertvollen Beitrag zur 
Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses 
leistet. 

Beratung als Kompetenz - Beratung als Beruf:  
Das BBR-BerufsBeratungsRegister e.V 
Susanne Taylor und Hans-Peter Koch, BBR-BerufsBeratungsRegister e.V. 

Das BBR ist nach wie vor das einzige in Deutschland 
existierende, verbandsübergreifende Modell und 
Verfahren zur Anerkennung, Dokumentation und 
Veröffentlichung von Beratungsqualität bei Beratern 
und Beraterinnen im Feld von Bildungs- und Berufs-
beratung. 
 
Wie im Beitrag von Birgit Lohmann angesprochen, ist 
die der Diskussion zur Professionalisierung immanen-
te Kontroverse um „Tätigkeit“ und „Beruf“ noch nicht 
zu einem Abschluss gekommen. Das nachfolgend 

beschriebene Berufsberatungsregister sieht sich in 
diesem Zusammenhang als Beitrag zur Entwicklung 
eines beruflichen Selbstverständnisses, das sowohl 
auf fachlicher Qualifikation als auch auf ethischer 
Haltung beruht.  
 
Die Profile der registrierten Berater/innen spiegeln 
einen Teil der Vielfalt der Beratungslandschaft im 
Feld Bildungs- und Berufsberatung wieder. Augenfäl-
lig ist inzwischen das zahlenmäßige Gewicht freibe-

(Fortsetzung auf Seite 38) 
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ruflicher Berater/innen im Register. Das heißt, dass 
die anfangs von vielen Berufsberatern/
Berufsberaterinnen der Arbeitsämter gesehene 
Chance einer beruflichen Absicherung durch die Re-
gistrierung vordergründig keine Rolle mehr spielt. 
Stattdessen erfüllt die Registrierung in seiner norma-
tiven Wirkung den Zweck eines ideelen Wertes so-
wohl für das berufliche Selbstverständnis als auch 
gegenüber der Öffentlichkeit - ein nicht unbedeuten-
des Moment für die engagierte Ausübung eines an-
spruchsvollen, bislang gesetzlich nicht reglementier-
ten „Berufs“.  
 
Der Weg zum BBR 
Das Jahr 1998 steht für eine damals als einschnei-
dend wahrgenommene Weichenstellung, verursacht 
durch die Aufhebung der gesetzlich alleinigen Aufga-
benzuschreibung von Berufsberatung an die Bundes-
anstalt für Arbeit (Monopol). Der Deutsche Verband 
für Bildungs- und Berufsberatung dvb e.V. reagierte 
lange vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung, um 
mitgestaltend auf die Veränderungen im Sinne der 
Qualitätssicherung von Berufsberatung und Pro-
fessionalisierung der Tätigkeit der Berufsberater/
innen einwirken zu können. Die bisher in erster Linie 
mit der Institution (Arbeitsamt) verbundene Aufgabe 
Berufsberatung sollte zur anerkannten Profession 
der Ausübenden von Berufsberatung, das heißt der 
„Berufsträger“, werden. Der Vorschlag eines Berufs-
gesetzes an die Politik mit dem Ziel der Regulierung 
des Berufes erhielt nicht die gewünschte Resonanz, 
sodass ein Vorbild aus den Niederlanden mit der 
Installation eines Berufsberatungsregisters aufge-
griffen wurde (Müller-Kohlenberg, 2007). Bei der 
Umsetzung des Vorhabens fand Berücksichtigung, 
dass die vielfältigen Aufgaben von Fachverband und 
Register besser in der Rechtsform zweier Vereine zu 
bewältigen wären. Innerhalb des dvb erfolgte da-
raufhin die Ausarbeitung der Gründungssatzung des 
neuen Trägervereins und 1998 die Eintragung als 
Verein. Das Kriterium der Unabhängigkeit von einer-
seits Fachverband und andererseits personenbezo-
gener Qualitätssicherung für Berufsberater/innen 
sowie von Verbandsmitgliedschaft und Registrierung  
führte letztlich 2013 zu der formalen Klarstellung in 
Form einer neuen Namensgebung: vom dvb-BBR 
zum BBR-BerufsBeratungsRegister.    
 
 

Die Absicht des BBR 
Das BBR-BerufsBeratungRegister hat die Aufgabe, 
ein Register eingetragener Berater/innen der Bil-
dungs- und Berufsberatung zu führen. Die für ihr 
Beratungsangebot namentlich gewählte Berufsbe-
zeichnung kann sich von der vorgenannten unter-
scheiden. Die Registrierung erfolgt auf der Grundla-
ge von Qualitätskriterien, denen die Berater/innen 
genügen müssen. Darüber hinaus verpflichten sie 
sich, die Ethischen Standards der Internationalen 
Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung 
(AIOSP/IAEVG/ IVBBB) und allgemein anerkannte 
Qualitätsstandards einzuhalten. Die Veröffentlichung 
registrierter Berater/innen im Internet schafft Trans-
parenz über das Angebot von Bildungs- und Berufs-
beratung (http://www.bbregister.de/). Die der erst-
maligen Registrierung folgende Weiterregistrierung 
im Abstand von vier Jahren erfordert den Nachweis 
aktueller beraterischer Tätigkeit und geeigneter 
Fortbildung. 
BBR-Registrierung bedeutet für die Klienten/Kunden 
von Beratung im Feld Bildungs- und Berufsberatung: 
 Suchfunktion und Übersicht über registrierte Be-

rater/innen mit Link zu deren Webseite mit eige-
ner Vorstellung des Beratungsangebots  

 Aktualität der nachgewiesenen Voraussetzungen 
für die Registrierung, indem diese nach Ablauf von 
vier Jahren auf Antrag zu erneuern ist 

 Information über die vom BBR und den registrier-
ten Beratern/Beraterinnen anerkannten und ver-
tretenen Qualitätsstandards und Ethischen Nor-
men für Beratung 

 Beschwerdeverfahren des BBR e.V. gegenüber 
unangemessener Beratung durch registrierte Be-
rater/innen  

 Hinweise zur Beurteilung/Einschätzung professio-
neller Beratungsangebote 

 
BBR-Registrierung bedeutet für die im BBR registrier-
ten Berater/innen: 
 Erhalt eines Qualitätssiegels (Registrierungs-

urkunde) als Dokumentation der Beratungskom-
petenz entsprechend den vom dvb e.V. aufgestell-
ten sowie weiteren allgemein anerkannten Quali-
tätsstandards und der Selbstverpflichtung zur Ein-
haltung der international anerkannten Ethischen 
Standards  

 
(Fortsetzung auf Seite 39) 
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 Nachweis der Voraussetzungen für eine Registrie-
rung im BerufsBeratungsRegister (das sind: Hoch-
schulabschluss oder ausnahmsweise gleichwertige 
Qualifikation, beraterische Ausbildung, berateri-
sche Praxis, Fachkenntnisse im Bereich Beruf, Bil-
dung und Arbeitsmarkt, Fortbildung, Supervision)  

 Nachweis aktueller Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Feld Bildungs- und Berufsberatung aufgrund prak-
tizierter Beratertätigkeit und kontinuierlicher Fort-
bildung und Supervision 

 Veröffentlichung des eigenen Beratungsangebots 
auf einer qualifizierten Plattform 

 Berechtigung, der Berufs- bzw. Institutionsbe-
zeichnung den Zusatz „Registriert im BBR-
BerufsBeratungsRegister (BBR)“ hinzuzufügen     

 
Wie funktioniert das BBR? 
Der Vorstand des BBR-Vereins erfüllt mit seinem 
Handeln den Zweck des Vereins, indem er die Anträ-
ge auf Registrierung entsprechend den in der Regis-
terordnung festgelegten Kriterien prüft, das Register 
der aufgenommenen Berater/innen führt und es der 
Öffentlichkeit auf seiner Webseite zugänglich macht. 
Die Mitglieder des Vereins, d.h. die Gründungsmit-
glieder und gewählte natürliche Personen, aus deren 
Kreis der Vorstand gewählt wird, nehmen ihre ver-
einsrechtlichen Aufgaben wahr und entscheiden 
über Grundsatzfragen.  
 
Entsprechend der Gründungsidee entwickelt der Re-
gister-Verein jedoch keine eigenen Qualitätsstan-
dards, sondern orientiert seine Entscheidungen an 
den vom dvb aufgestellten fachlichen Normen, den 
international anerkannten Ethischen Standards so-
wie allgemein anerkannten Qualitätsstandards, wel-
che auf der BBR-Webseite veröffentlicht bzw. ver-
linkt sind.  

Der BBR-Verein erfüllt diese Aufgabe unter Berück-
sichtigung der Qualitätsentwicklung von Bildungs- 
und Berufsberatung. Dabei hält er die Festlegung auf 
ausgewählte qualifizierende Bildungsmaßnahmen 
nicht für angemessen, auch nicht praktikabel, son-
dern hat mit Verweis auf die genannten Qualitäts-
standards einen Qualitätsrahmen aufgestellt. Den 
Beratern/Beraterinnen wird bewusst zugemutet, 
Qualifizierungsangebote für sich auszuwählen, die 
berufsberaterisch relevant sind und ihren eigenen 
Interessen und Bedürfnissen entsprechen. Fachlich 
orientiert sich das Register an den Ergebnissen des 
Fachverbandes dvb und weiteren maßgeblichen, an 
der Professionalisierung von Bildungs- und Berufsbe-
ratung beteiligten Einrichtungen.  
 
Literatur und Links: 
AIOSP/ IAEVG (1995): Ethische Standards, Stockholm. 

http://www.iaevg.org/IAEVG/nav.cfm?
lang=3&menu=1&submenu=2 

BerufBeratungsRegister BBR e.V.: Zugang: 2015 
http://www.bbregister.de/ 

Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung 
(dvb) e.V.: Zugang: 2015 http://www.dvb-
fachverband.de/publikationen.html 

Müller-Kohlenberg, L. (2006/ 2007): Berufsberatung – Von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine knappe sozialhis-
torische Skizze. In: dvb-forum 1/2006, S. 20 ff. und dvb-
forum 1/2007, S. 31 ff. 

 

http://www.iaevg.org/IAEVG/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2
http://www.iaevg.org/IAEVG/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2
http://www.bbregister.de/
http://www.dvb-fachverband.de/publikationen.html
http://www.dvb-fachverband.de/publikationen.html
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Als relativ junge spezialisierte Profession hat die Stu-
dienberatung mit einer Historie von etwa 40 Jahren 
einen besonderen und bewegten Blick auf das The-
ma Professionalisierung. In der Anfangszeit der 
1970er Jahre, unter dem Eindruck der Vermassung 
an den Universitäten entstanden, ist die Studienbe-
ratung zuerst als Projekt gegründet worden.1 Ob-
gleich es zum Teil auch eine wissenschaftliche Beglei-
tung dieser neuen Einrichtungen gab, hier wäre z. B. 
die Koordinierungsstelle für Studieninformation und 
-beratung in Hannover (kfsn) zu nennen2, die auch 
den Auftrag der Weiterbildung der Berater/innen 
hatte, fanden sich in den Gründungsstudienberatun-
gen zumeist Personen mit einem pädagogischen  
oder psychologischen Studienhintergrund wieder. 
Schnell wurden Studienberatungen hinsichtlich der 
akademischen Herkunft ihrer Mitarbeiter/innen zu 
einem Abbild der jeweiligen Hochschule und die da-
mit einhergehende umfangreiche Bandbreite der 
Kompetenzen gleichermaßen ein Markenzeichen, die 
sogenannte Querschnittkompetenz war geboren. 
 
Die Aufgabe der Entwicklung des Berufsstandes der 
Studienberatung war damit definiert: Aus den Kom-
petenzen einer heterogenen und diversivizierten 
Kollegenschaft grundlegende Elemente zu syntheti-
sieren, die gleichermaßen anerkannt sind und Gel-
tung für die Ausbildung des Berufsstandes haben. An 
dieser Stelle sollen diese Entwicklungen nicht in Gän-
ze dargelegt werden, es seien nur einige Stationen 
stellvertretend erwähnt: Zu nennen sind hier sicher-
lich die „Basics der Studienberatung“3, die veröffent-
lichten Selbstverpflichtungen und Beratungsver-
ständnisse vieler Einrichtungen, die in dem Bera-
tungsverständnis der ´´´GIBeT4 zusammengeflossen 
sind und schließlich das Fortbildungscurriculum der 
´´´GIBeT,5 mit dem jetzt seit 2011 ein Kanon von Fort-
bildungsmodulen vorliegt, auf den sich die Mitglieder 
der ´´´GIBeT als professionskonstituierend geeinigt 
haben.  

Während insbesondere im anglo-amerikanischen 
Hochschulraum und der entsprechenden Beratungs-
profession eine eindeutigere Trennung zwischen 
guidence und counselling besteht und mit dieser 
Trennung auch die Aufgabengebiete in der Unter-
stützung und Begleitung von Studierenden klar diffe-
renziert sind, finden wir in den bundesdeutschen 
Studienberatungen – um es an dieser Stelle sicher-
heitshalber und Missverständnissen vorbeugend 
deutlich zu sagen: abseits der explizit psychologi-
schen Beratungsstellen – häufig Mischformen, die 
Information, informationszentrierte Zulassungs- und 
auch Fachberatung, allgemeine Studienberatung ge-
nauso wie psychosoziale und psychologische Bera-
tungen gleichermaßen anbieten. Wenngleich das 
psychologische und psychotherapeutische Bera-
tungsangebot hier hinsichtlich der notwendigen Aus-
bildung noch sehr eindeutig ausdifferenziert ist 
(Psychologiestudium und ggf. therapeutische Ausbil-
dung), so richtet sich die Ausgestaltung des Angebo-
tes der allgemeinen Studienberatungen scheinbar 
stärker nach den jeweils vorhandenen Kompetenzen 
der Mitarbeiter/innen, als nach eindeutigen Anforde-
rungen und vorgegebenen Aufgabengebieten, die in 
einer Hochschule vorzuhalten sind respektive wären.  
 
Als Folge davon sind die Angebote der Studienbera-
tungen, genauso wie die mithin notwendigen Qualifi-
kationen der Mitarbeiter/innen, eher an den Anfor-
derungen der Hochschulleitungen bzw. der verant-
wortlichen Organisationen ausgerichtet, als an de-
nen der Aufgabe sowie den Bedürfnissen der Stu-
dieninteressierten und Studierenden. Auch die ehe-
mals in einigen Hochschulgesetzen verankerten ex-
pliziten Vorgaben und Ziele von Studienberatung 
wurden zu Gunsten der Hochschulautonomie aufge-
geben. Vor diesem Hintergrund sind dann auch die 
für die Tätigkeit und Eingruppierung relevanten Stel-
lenbeschreibungen in den Studienberatungen sehr 

(Fortsetzung auf Seite 41) 

Professionalisierung der Beratung und die Entwicklung von Standards –  
eine Rundschau aus Sicht der ´´´GIBeT  
Martin Scholz, Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen ´´´GIBeT 

1 Gavin-Kramer, K. (2015): Geschichte der Studienberatung. Berlin ( im Druck) 
2 www.studieren-in-niedersachsen.de 
3 Just-Nietfeld, J./ Nickels, B. (2006): Basics der Allgemeinen Studienberatung. In: Zeitschrift für Beratung und Studium (ZBS) 1/2006. 
4 Beratungsverständnis der ´´´GIBeT: http://www.gibet.de/zsb/verstaendnis.html 
5 Fortbildungscurriculum der ´´´GIBeT: http://www.gibet.de/fortbildungszertifikat.html Die Genese des Fortbildungscurriculums der 
´´´GIBeT wurde bereits im nfb-Newsletter, April 2014 beschrieben. http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/
Newsletter/nfb-Newsletter_01_April_2014.pdf 

http://www.studieren-in-niedersachsen.de
http://www.gibet.de/zsb/verstaendnis.html
http://www.gibet.de/fortbildungszertifikat.html
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Newsletter/nfb-Newsletter_01_April_2014.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Newsletter/nfb-Newsletter_01_April_2014.pdf
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unterschiedlich. Mag manche/r solchen gewachse-
nen Strukturen mit notwendigerweise kaum zu ver-
einheitlichendem Vorbildungskanon noch zurückhal-
tend und etwas reserviert begegnen, und ist diese 
große Unterschiedlichkeit gleichzeitig auch mitver-
antwortlich für die große Spanne der Eingruppie-
rung6, kann sich eine solche Struktur ohne strikte 
Trennung der einzelnen Felder im Rahmen der not-
wendigen Professionalisierung zu einem entschei-
denden Vorteil entwickeln, und das auch abseits der 
häufig benannten Querschnittkompetenz.  
 
Waren Vor-, Aus- und Fortbildung der Studienbera-
ter/innen der Bundesrepublik auch weitreichend un-
terschiedlich, so konnten sich mindestens die in der 
´´´GIBeT organisierten Berater/innen sehr schnell 
über ein gemeinsames Beratungsverständnis einem 
beraterischen Handeln verpflichten. Mit dem Fortbil-
dungscurriculum der ´´´GIBeT ist dann ein wesentli-
cher Beitrag zur Konturierung des Berufsbildes Studi-
enberatung geleistet worden, da hier nach den Stan-
dards und Basics der Studienberatung genauso wie 
dem ´´´GIBeT-Beratungsverständnis alles auf das be-
raterische Handeln bezogen, nun erstmals auch Stan-
dards der Ausbildung beschlossen wurden. Eine Ent-
wicklung, wie wir sie z. B. in der Schweiz, wenngleich 
auch mit anderen „Nebenwirkungen", bereits seit 
langem vorfinden: Hier ist der Zugang zur studienbe-
raterischen Tätigkeit neben einem Studium auch 
zwingend an eine entsprechende zweijährige Nach-
diplomausbildung geknüpft, die alle in den Studien-
beratungen tätigen Menschen durchlaufen müssen, 
sofern es sich um ein Angebot handelt, das entweder 
direkt oder im Auftrag von einem Erziehungsdeparte-
ment eines Kantons (entspricht dem Kultusministeri-
um der Länder in Deutschland) angeboten wird. Die-
se zentralen staatlichen Stellen der Studien- und Be-
rufsberatung sind strikt und ausnahmslos, ohne An-
rechnung der Vorbildung an die zweijährige Ausbil-
dung gebunden. 
 
Wenngleich entsprechende Studiengänge in der Bun-
desrepublik ebenfalls entwickelt wurden, so ist in 
den Stellenausschreibungen der Studienberatungen 
die Forderung nach einer beratungsrelevanten Aus-

bildung oder einem entsprechenden Zertifikat als 
Einstellungsvoraussetzung noch immer nicht selbst-
verständlich. Die ´´´GIBeT hat allerdings bei der Ent-
wicklung ihres Fortbildungscurriculums darauf ge-
achtet und es sich sogar zum erklärten Ziel gemacht, 
bereits existierende Aus-, Fort- und Weiterbildungen 
bei der Vergabe des Zertifikates anrechnen zu kön-
nen. Das macht zwar das Anrechnungsverfahren et-
was komplexer und schwerer zu handhaben, den-
noch ist das System wesentlich flexibler und kommt 
der jeweils individuellen Bildungsbiographie deutlich 
mehr entgegen als dies z.B. bei dem staatlichen 
Schweizer System der Fall ist.   
 
Die verbindliche Verabschiedung von (Mindest-) 
Standards für die Bildungslaufbahnberatung ist somit 
ein entscheidender Baustein für die Professionalisie-
rung der Beratungsberufe. Während der hochschuli-
sche Ausbildungshintergrund für die psychologische 
Beratung ähnlich dem counselling noch weitgehend 
eindeutig mit einem Psychologiestudium und ggf. 
einer Therapieausbildung definiert ist, beginnt die 
Differenzierung schon bei den relevanten Weiterbil-
dungen. Mit dem flexibel handhabbaren Fortbil-
dungscurriculum, das Aus- und Vorbildung umfang-
reich und flexibel anerkennt, das an die Standards 
für gute Beratung des nfb anknüpft, konnte hier für 
das weite Feld der Studienberatung ein wesentlicher 
Schritt auf dem Weg zur Entwicklung und Definition 
eines Berufstandes unternommen werden, und 
gleichfalls wurde ein wichtiger Beitrag zur Qualitäts-
sicherung von Beratung geleistet.    

6  In einer Umfrage (die Ergebnisse liegen dem Autor vor) unter den Mitgliedern der ´´´GIBeT ergab sich hier, wenngleich auch mit einem 
deutlichen Peak in der Gruppe TVöD E 13, eine Spannbreite von TVöD E 9 bis E 15. 





IV. Impulse aus der europäischen Zusammenarbeit  
 

Europäische Initiativen zur Qualitätsentwicklung und  
Professionalisierung der Lebensbegleitenden Beratung   
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Die Qualität der Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung stellt nicht erst seit den EU-
Ratsentschließungen 2004 und 2008 zur lebensbe-
gleitenden Beratung ein zentrales Anliegen der euro-
päischen Politik für Lebenslanges Lernen und nach-
haltige Beschäftigung dar (Europäische Union 2004/ 
2008). Bereits die Lissabon-Erklärung der europäi-
schen Regierungschefs aus dem Jahre 2000 und die 
Kommunikation zum Lebenslangen Lernen aus dem 
Jahre 2001 benennen umfassende und qualitätsgesi-
cherte Information und Beratung als wichtige Instru-
mente zur Erreichung der Lissabon-Ziele. In den 
Ratsentschließungen von 2004 und 2008 werden die 
EU-Mitgliedsstaaten aufgefordert, ihre Beratungsan-
gebote zu einem kohärenten und transparenten Be-
ratungssystem auszubauen und die Qualität der 
Dienste und die Professionalität des Beratungsperso-
nals weiter zu entwickeln. Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung wurden so zu einem Leitprinzip 
der europäischen Beratungspolitik und damit zu ei-
nem zentralen Thema des Europäischen Netzwerks 
für eine Politik lebensbegleitender Beratung ELGPN 
(European Lifelong Guidance Policy Network).  
 
Das ELGPN wurde 2007 als Netzwerk von Mitglieds-
staaten der EU gegründet mit dem Ziel, die Bera-
tungsstrukturen in den Mitgliedsländern weiterzu-
entwickeln und die europäische Zusammenarbeit für 
eine Politik lebensbegleitender Beratung zu fördern 
(ELGPN 2014; www.elgpn.eu). Das ELGPN wird von 
den Mitgliedsstaaten gesteuert und arbeitet nach 
der Methode der offenen Koordinierung (Open Me-
thod of Coordination). Deutschland ist mit einer De-
legation aus Vertretern/innen des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, der Kultusminister-
konferenz, der Bundesagentur für Arbeit und des 
Nationalen Forum Beratung (nfb) vertreten.  
 
Unter maßgeblicher Beteiligung des nfb entstand im 
Rahmen dieser europäischen Zusammenarbeit der 
QAE – der europäische Bezugsrahmen für Qualitäts-
sicherung und Evidenzbasierung (Framework for 
Quality Assurance and Evidence Base) 
 
Der QAE stellt ein Instrument für politisch Verant-
wortliche (Policy Maker) dar, mit dessen Hilfe sie 

die Qualität der Beratungsdienste in ihrem Verant-
wortungsbereich einschätzen, überprüfen und ggf. 
weiterentwickeln können und mit dem sie die indivi-
duellen, sozialen und ökonomischen Wirkungen und 
den Nutzen von Beratungsdiensten analysieren kön-
nen. Der QAE folgt dabei einem „Input – Prozess – 
Ergebnis/Outcome – Modell“ und umfasst auf der 
obersten Ebene die folgenden fünf  
Qualitätselemente:  
 Beraterkompetenz  
 Einbeziehung von Bürgern/innen und Nutzern 
 Verbesserung der Beratungsdienstleistungen 
 Kosten und Nutzen für die Gesellschaft 
 Kosten und Nutzen für die Bürger/innen  
 
Auf einer zweiten und dritten Ebene benennt der 
QAE Kriterien und Indikatoren, an Hand derer die 
einzelnen Qualitätselemente operationalisiert  und 
gemessen werden können. Beispielhaft werden zu-
dem mögliche Datenquellen benannt bzw. Anforde-
rungen an die Erhebung/Generierung von Daten  
formuliert, die für die Messung und Überprüfung 
erforderlich sind (siehe Abbildung 1). 
 
Dabei versucht der QAE, die Balance zu halten zwi-
schen so genannten „harten Fakten“, also  nume-
risch quantifizierbaren Belegen für die Ergebnisse 
und Wirksamkeit von Beratung, die politisch Verant-
wortliche z.B. für die Rechtfertigung  der für Bera-
tungsdienste aufgewendeten Haushaltsmittel nutzen 
können, und  nicht quantifizierbaren „weichen“  
Outcome-Faktoren (z.B. Zugewinn an Berufswahl-
kompetenz oder Entscheidungskompetenz der Rat-
suchenden). Da es sich jedoch im Schwerpunkt um 
ein Politikinstrument handelt, liegt ein besonderes 
Augenmerk auf dem ökonomischen Nutzen für die 
Individuen und für die Volkswirtschaft (economic 
benefits). Nach Einschätzung von Verantwortlichen 
aus Politik und Wirtschaft müssen sich die staatli-
chen Investitionen in Beratungsangebote auch 
„rechnen“, d.h. es sollte der Nachweis erbracht wer-
den, dass mit Investitionen in Beratungsdienste an 
anderer Stelle Kosten eingespart werden bzw. 
(höhere) Erträge erzielt werden, z.B. durch Vermei-
dung von Schul- und Studienabbrüchen oder Fehl-

(Fortsetzung auf Seite 46) 

QAE - Der Bezugsrahmen für Qualitätssicherung und Evidenzbasierung des Europäi-
schen Netzwerks für eine Politik lebensbegleitender Beratung (ELGPN) 
Judith Langner, nfb 
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allokationen auf dem Arbeitsmarkt, Reduzierung von 
Arbeitslosigkeit, höhere individuelle Einkommen, 
höhere Steuereinnahmen, geringere staatliche Trans-
ferzahlungen usw. Der QAE, der sich zurzeit noch in 
der Entwicklung befindet, zielt in seiner Endfassung 
auch darauf ab, zu diesen Fragen aussagefähige Indi-
katoren und Daten liefern zu können.   
 
Im Kontext der Entwicklung des QAE wurde im 
Auftrag des ELGPN eine Studie erarbeitet, die die 
wichtigsten empirischen Befunde der europäischen 
und internationalen Wirkungsforschung im Bera-
tungsbereich darstellt, Forschungslücken aufzeigt 
und Empfehlungen für künftige Forschungsstrategien 
gibt  (Hooley 2014). 
 
Als europäischer Bezugsrahmen vermeidet es der 
QAE allerdings, ein normiertes Bewertungssystem für 
die einzelnen Qualitätselemente und Kriterien vorzu-
geben; dazu sind auch die Gegebenheiten in den ein-
zelnen Ländern zu unterschiedlich, und es soll nicht 
darum gehen, Ländervergleiche und Ranglisten à la 
OECD zu erstellen. Vielmehr hat man sich unter den 
ELGPN-Mitgliedern darauf geeinigt, die Ausprägungs-
grade in Form eines Kontinuums darzustellen (siehe 
Abbildung 2), nach dem die Länder den Stand ihrer 
Zielerreichung selbst einschätzen können.  

 
Durch die Möglichkeit der Selbsteinschätzung fordert 
der QAE zu Diskussion und Weiterentwicklung im 
Sinne einer beständigen evidenzbasierten Politikent-
wicklung auf. So kann eine Kultur des Monitorings 
mit Datenerhebung, kontinuierlicher Qualitätsent-
wicklung und empirisch abgesicherter Politik-  und 
Praxisentwicklung in den Mitgliedsländern etabliert 
werden (Hooley 2014, 24).  
 
QAE und BeQu-Konzept – ein Vergleich 
Diese Ausrichtung, Qualitätssicherung und Evidenz-
basierung als kontinuierlichen Prozess zu sehen und 
in der weiteren Entwicklung von Strukturen und An-
geboten mitzudenken, entspricht auch der Philoso-
phie des BeQu-Konzepts (siehe Beitrag Schmidtpott/
Weber in diesem Newsletter). Jedoch adressiert der 
QAE dabei explizit die Systementwicklung und richtet 
sich hauptsächlich an die politische Ebene, auch 
wenn er durchaus von einzelnen Beratungseinrich-
tungen, Trägern oder Netzwerken genutzt werden 
kann. Das BeQu-Konzept dagegen spricht alle Akteu-
re gleichermaßen an - Beratende, Beratungsorganisa-
tionen und politisch Verantwortliche (nfb/
Forschungsgruppe Beratungsqualität 2014). Jedoch 
liegt sein Fokus tendenziell eher auf der Beratungs-

(Fortsetzung auf Seite 47) 

Abbildung 1: Beispiel: Qualitätselement Beraterkompetenz: Auszug aus dem QAE (ELGPN 2013, Anhang D) 
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praxis. Zudem ist das BeQu-Konzept mit seinen ver-
schiedenen Elementen (Qualitätsstandards, Kompe-
tenzprofil, Qualitätsentwicklungsrahmen)  wesentlich 
differenzierter und elaborierter als der QAE, der 
möglichst einfach und überschaubar konzipiert wur-
de und  den Mitgliedsländern bewusst große Spiel-
räume bei der konkreten Ausgestaltung lässt.  
 
Inhaltlich sprechen der QAE und das BeQu-Konzept 
dieselben Qualitätsaspekte an, legen dabei jedoch 
verschiedene Schwerpunkte, was auch in ihrer unter-
schiedlichen theoretischen Fundierung begründet ist. 
Gemeinsame Schwerpunkte sind die Kompetenz der 
Beratenden, der Zugang zu Beratung und die Nut-
zung eines Qualitätsentwicklungssystems sowie die 
Evaluation der Beratungsergebnisse. Während der 
QAE jedoch die Kosten-Nutzen Ermittlung und die 
Ermittlung der Kundenzufriedenheit in den Fokus 
nimmt, konzentriert sich das BeQu-Konzept stärker 
auf die fachlich-inhaltliche Charakterisierung profes-
sioneller Beratung, die professionelle Gestaltung des 
Beratungsprozesses und die Weiterentwicklung der 
Beratungsorganisation. Die Einbeziehung der Nutzer/
innen in die Gestaltung des Beratungsangebots steht 
dabei nicht so stark im Vordergrund wie beim QAE. 
 
Beide Modelle entstanden in einem längeren Diskurs 
und Verständigungsprozess zahlreicher Akteure. Dies 

bewirkt, dass beide Modelle offen und flexibel für die 
Adaption auf die jeweiligen Bedürfnisse sind. Aller-
dings führt die bottom-up Entwicklung durch die Me-
thode der offenen Koordinierung in beiden Fällen 
dazu, dass auch die Implementierung bottom-up er-
folgt und damit abhängig ist vom Commitment der 
jeweiligen Akteure und Stakeholder. 
 
Literatur: 
ELGPN (Hg.) (2013): Entwicklung einer Strategie lebensbe-

gleitender Beratung: Eine Europäische Handreichung. 
ELGPN, Berlin.  

ELGPN (2014): European Lifelong Guidance Policies: Pro-
gress Report 2014. A Report on the Work of the Euro-
pean Lifelong Guidance Policy Network 2013-14. ELGPN, 
Saarijärvi.  

Europäische Union (2004): Entschließung des Rates  über 
den Ausbau der Politiken, Systeme und Praktiken auf 
dem Gebiet der lebensbegleitenden Beratung in Europa, 
Doc. 9286/04. 

Europäische Union (2008): Entschließung des Rates über 
„Bessere Integration lebensbegleitender Beratung in 
Strategien lebenslangen Lernens“, Dokument 14398 
EDUC 241 SOC 607. 

Hooley, T. (2014). The Evidence Base on Lifelong Guidance. 
A Guide to Key Findings for Effective Policy and Practice. 
ELGPN, Saarijärvi.  

nfb, Forschungsgruppe Beratungsqualität am IBW der Uni-
versität Heidelberg (Hg.) (2014): Professionell beraten: 
Qualitätsstandards für die Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung. Berlin/Heidelberg, wbv. 

Abbildung 2: Die fünf Qualitätselemente des QAE: Kontinuum möglicher Ausprägungsgrade (ELGPN 2013, Seite 56) 
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Mit der fortschreitenden Professionalisierung der 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung nimmt 
auch die Zahl der Studiengänge für entsprechende 
Fachkräfte in Europa seit Jahren kontinuierlich zu. 
Seit 2009 kooperieren die Anbieter von mittlerweile 
rund 40 solcher Studiengänge in 30 Ländern im Netz-
werk NICE, das seit 2009 von Prof. Dr. Christiane 
Schiersmann, Dr. Peter Weber und Johannes Katsa-
rov koordiniert wird (Universität Heidelberg). Ein 
leitendes Ziel des Netzwerks ist die Förderung quali-
tätsvoller, wissenschaftlich fundierter und kompe-
tenzorientierter Studienangebote für Berater/innen 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung.  
 
Langsam entsteht in Europa ein gemeinsames, geteil-
tes Bild davon, worum es sich eigentlich bei Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung handelt, wel-
chen Aufgaben professionelle Berater/innen nachge-
hen, und welche Kompetenzen hierfür eigentlich 
vonnöten sind. Besonders mühsam stellt sich dabei 
auch auf Europäischer Ebene die Abgrenzung der 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung von 
anderen Berufen dar, die Menschen bei der Bewälti-
gung laufbahnbezogener Herausforderungen unter-
stützen und begleiten.  
 
Wie wichtig und richtig solche Abgrenzungen sind, 
zeigt sich vor allem bei der Frage, welche Kompeten-
zen professionelle Berater benötigen. Wie diese Fra-
ge beantwortet wird, wird in Zukunft weitgehend 
darüber entscheiden, in welchem Umfang Beratende 
ausgebildet werden, worin, und auf welche Art und 
Weise.  
 
Seit 2012 widmet sich NICE der Erarbeitung Europäi-
scher Kompetenzstandards für Beratende in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung. Wichtige Ziele sind hierbei, 
zur Professionalisierung der Beratung beizutragen, 
die wechselseitige Anerkennung beraterischer Aus- 
und Weiterbildungen zu ermöglichen, und auch die 
Anerkennung non-formal oder informell erworbener 
Kompetenzen zu erleichtern. Der zentrale Wunsch 

besteht darin, langfristig abzusichern, dass alle Men-
schen, die die anspruchsvolle und verantwortungs-
volle Tätigkeit der Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung ausüben wollen, mindestens über ei-
nige gemeinsam geteilte Kompetenzen verfügen.  
 
Im September 2014 hat NICE zu diesem Zweck eine 
erste Fassung Europäischer Kompetenzstandards 
vorgelegt, die in Zusammenarbeit von 38 Experten 
aus 19 EU-Ländern entwickelt wurde.1 Ein Aspekt 
dieses Entwurfs ist, dass einerseits Kompetenzstan-
dards für professionelle Beratende formuliert wer-
den, andererseits auch Kompetenzstandards für Per-
sonen, die im Rahmen anderer Tätigkeiten semi-
professionelle Beratung anbieten. Damit soll das eu-
ropaweite Dilemma überwunden werden, dass sich 
bei der Entwicklung von Qualitätsstandards und 
Kompetenzstandards für professionelle Beratung 
jeweils auch die Frage stellt, ob diese z.B. auch für 
Lehrer/innen gelten sollen, die nebenamtlich ihre 
Schüler/innen beraten oder auch Kurse zur Berufs-
orientierung anbieten? Denn das schwerwiegendste 
Argument, mit dem Standards regelmäßig abgelehnt 
werden, ist die Tatsache, dass anspruchsvolle Erwar-
tungen von nebenberuflichen Beratenden nicht ein-
gelöst werden können. Niedrig angesetzte Standards 
sind hingegen für professionelle Beratende und ihre 
Berufsverbände nicht vertretbar, da sie der Komple-
xität der Aufgabe von Beratern nicht gerecht werden 
und suggerieren, dass fast jeder Mensch sich binnen 
dreier Wochen zum professionellen Berater ausbil-
den lassen könnte.  
 
Aus der Perspektive von NICE sind professionelle Be-
ratende und nebenberuflich Beratende gleicherma-
ßen wichtig, um Menschen bei der Bewältigung 
laufbahnbezogener Herausforderungen zu unterstüt-
zen. Einerseits ist es wichtig, dass Menschen in ihrem 
Umfeld direkten Zugang zu hilfreichen Informationen 
und allgemeines Wissen haben, wenn es z.B. darum 
geht, ein Bewerbungsschreiben zu verfassen, geeig-

(Fortsetzung auf Seite 49) 

Die Europäischen Kompetenzstandards für Bildungs- und Berufsberatung des Network 
for Innnovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE) 
Christiane Schiersmann, Peter C. Weber, Johannes Katsarov  
(NICE/ Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg) 

 1 Koordiniert wird die Entwicklung der Kompetenzstandards von Prof. Dr. Kestutis Pukelis (Vytautas-Magnus Universität Kaunas, Litauen), 
Dr. Jukka Lerkkanen (Open University of Jyväskylä, Finnland), Dr. Jacques Pouyaud (Université Bordeaux-Segalen, Frankreich) und dem 
Netzwerk-Koordinator Johannes Katsarov.  
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nete Informationsportale zu finden, oder einen ge-
eigneten Ansprechpartner in einer Behörde zu identi-
fizieren. Andererseits werden auch professionelle 
Berater/innen benötigt, die Menschen zur Seite ste-
hen können, wenn diese sich mit komplexen Ent-
scheidungen konfrontiert sehen, sich z.B. beruflich 
neu orientieren möchten (oder müssen), Schwierig-
keiten beim Übergang in eine Beschäftigung erleben 
oder Gefahr laufen, den Anschluss an betriebliche 
Entwicklungen zu verpassen.  
 
Beide Beratergruppen sehen sich mit bestimmten, 
typischen Anforderungen konfrontiert, wenn sie um 
Rat gebeten werden, und sollten kompetent mit 
ihnen umgehen können. Eine nicht zu unterschätzen-
de Anforderung, der gerade nebenberuflich Beraten-
de gerecht werden müssen, ist die Herausforderung, 
den Beratungsbedarf einer Person einschätzen zu 
können und diese gegebenenfalls weiterzuver-
mitteln, sollten sie sich nicht in der Lage sehen, sie 
sachkundig zu unterstützen. Dies erfordert zumin-
dest ein grundlegendes Verständnis verschiedener 
Bedarfslagen, Kenntnisse hinsichtlich möglicher Un-
terstützungsangebote und die Fähigkeit, die eigenen 
Grenzen realistisch einschätzen zu können. NICE hat 
daher auch für diese Gruppe Kompetenzstandards 
formuliert, die z.B. in die Ausbildung von Lehrern/
innen, Sozialarbeitern/innen, Personalvermittlern/
innen integriert werden könnten, um ein möglichst 
breites Netz von „Ersthelfern“ in Fragen zu Bildung, 
Beruf und Beschäftigung aufzubauen – wohlwissend, 
dass nicht alle Menschen ständig auf professionelle 
Beratung angewiesen sind, und oftmals auch ein gu-
ter Tipp ausreichen kann.  
 
Die Kompetenzstandards, welche NICE für professio-
nelle Berater vorschlägt, gehen in ihrem Anspruch an 
die Professionalität und Kompetenz der Beratenden 
wesentlich weiter. Zur Grundausrüstung aller Bera-
ter/innen in Bildung, Beruf und Beschäftigung sollten 
nach NICE u.a. gehören, dass sie Menschen bei der 
Erfassung, Bewertung und Entwicklungsplanung ihrer 
Kompetenzen helfen können, und ihnen bei belas-
tenden beruflichen (und persönlichen) Entschei-
dungs- und Veränderungsprozessen beistehen kön-
nen. Auch wird von professionellen Beratern/innen 
erwartet, dass sie die Anliegen ihrer Klienten auf eine 
empathische Art und Weise klären können, ebenso 
wie sie dazu fähig sein müssen, die Informationsbe-
darfe Ratsuchender fachlich einzuschätzen.  

Um ein messbares Kompetenzniveau vorzugeben, 
wurden die Kompetenzstandards jeweils mit be-
obachtbaren Qualitätsmerkmalen beschrieben. Der 
Anforderungsgrad der verschiedenen Kompetenz-
standards wurde dabei jeweils von mehreren Fach-
leuten aus verschiedenen europäischen Ländern an-
hand des Europäischen Qualifikationsrahmens einge-
stuft. Mit großer Übereinstimmung konnte dabei auf-
gezeigt werden, dass ein großer Teil der Tätigkeiten, 
die vor allem auch seitens der Politik von professio-
nellen Beratern/innen erwartet werden, Kompeten-
zen des siebten Anforderungsniveaus des EQR vo-
raussetzen. Nach Maßgabe des Netzwerks NICE soll-
ten professionelle Berater/innen daher unbedingt 
eine mindestens einjährige wissenschaftliche Aus- 
oder Weiterbildung zu Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung durchlaufen, die auf Vorkenntnis-
sen der Psychologie, Pädagogik und Wirtschaftswis-
senschaften aufbaut.  
 
Der Entwurf der Kompetenzstandards stieß bei sei-
ner ersten Vorstellung auf einer großen internationa-
len Konferenz in Canterbury (England) auf breite Un-
terstützung. Die Diskussionen auf der Konferenz bo-
ten vielfältige Anregungen und konstruktive Kritik. 
Diese werden nun in der Erarbeitung einer zweiten 
Fassung der Kompetenzstandards, die im Juni 2015 
bei der 6. NICE Konferenz in Bratislava (Slowakei) 
verabschiedet werden soll, aufgegriffen und berück-
sichtigt.  
 
Auch in der Folge der Konferenz zeichnet sich breite 
Unterstützung für die Entwicklung und Etablierung 
Europäischer Kompetenzstandards ab. Seit der ers-
ten Veröffentlichung haben zahlreiche weitere Hoch-
schulen ihr Interesse bekundet, sich dem Netzwerk 
anzuschließen und ebenfalls für die gemeinsamen 
Kompetenzstandards einzutreten. Mehrere nationale 
und internationale Agenturen und Beraterverbände 
haben angekündigt, ihre eigenen Standards und 
Kompetenzprofile mit den Europäischen Kompetenz-
standards abzugleichen bzw. einen neuen nationalen 
Standard auf Basis der Kompetenzstandards formu-
lieren zu wollen. Zahlreiche Studiengänge nutzten 
bereits den Entwurf der Standards um ihre Lehrange-
bote zu überarbeiten (z.B. in Finnland) oder bei der 
Re-Akkreditierung ihrer Studiengänge (z.B. in Schott-
land). 
 

(Fortsetzung auf Seite 50) 
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Etabliert werden sollen die Standards auf europäi-
scher Ebene vor allem dadurch, dass alle Studiengän-
ge zur Ausbildung von Beratenden in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung die entsprechenden Kompeten-
zen als Fundament einer guten Beratungspraxis aner-
kennen und absichern, dass ihre Absolventen eben-
diese Kompetenzen entwickeln – neben vielfältigen 
länder- und zielgruppenspezifischen Spezialisierun-
gen und Vertiefungen.  
 
Für Deutschland konnte bislang durch personelle und 
institutionelle Kooperationen abgesichert werden, 

dass sich die Entwicklung des Kompetenzprofils, das 
im Rahmen des „Offenen Koordinierungsprozesses 
Beratungsqualität“ entstand, und des Kompetenz-
profils des NICE-Netzwerks von Anfang an wechsel-
seitig befruchten konnten. So wurde einerseits wis-
senschaftlich abgesichert, dass in den Europäischen 
Kompetenzstandards von NICE alle Dimensionen des 
im Koordinierungsprozess erarbeiteten Kompetenz-
profils berücksichtigt wurden (neben einigen ande-
ren). Andererseits wurde die erste Fassung des Kom-
petenzprofils von NICE bei einer ersten Überarbei-
tung des nfb-Kompetenzprofils berücksichtigt. 

Qualität der Beschäftigungsberatung:  Ein Europäisches Referenzkompetenzprofil für 
Beratende im Bereich von Arbeitsverwaltungen und EURES1 
Susanne Kraatz, Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politik  
(Abgeordnete Nationale Sachverständige, Bundesagentur für Arbeit) 

Die Qualität von Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
im Allgemeinen und von Beschäftigungsberatung im 
Besonderen hat einen hohen Stellenwert in dem von 
der Kommission 2011 initiierten Programm gegensei-
tigen Lernens für öffentliche Arbeitsverwaltungen in 
Europa, dem "PES to PES Dialogue" (PES = Public 
Employment Services). Dieses Programm wurde ein-
gerichtet, um die Erreichung der Ziele der „Europa 
2020-Strategie“2 und die Umsetzung der beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien3 zu fördern, die von den 
Staats—und Regierungschefs verabschiedet werden.  
Die Beschäftigungsdienstleistungen öffentlicher und 
privater Arbeitsmarktdienstleister (Information, Be-
ratung, Vermittlung)  sollen gestärkt werden, um die 
Beteiligung am Arbeitsmarkt zu erhöhen, Armut zu 
reduzieren und die Schulabbruchrate (vor Erreichen 
eines Bildungs- oder Berufsabschlusses der oberen 
Sekundarstufe) zu senken.  
 
In einem von den Leitern/innen der nationalen Ar-
beitsverwaltungen der EU erarbeiteten „PES 2020“4 
Strategiepapier spiegelt sich die wachsende Bedeu-
tung von Beratung wieder: Angestrebt werden  kun-
den- bzw. klientenorientierte, pro-aktive Agenturen, 
die den Menschen helfen, Übergänge zu bewältigen: 

• Aktivierung mit nachhaltigen Ergebnissen  
• Stärkung der Rolle von Arbeitsverwaltungen bei 

der individuellen Gestaltung von Berufslaufbah-
nen (career development) 

• Empowerment von Arbeitsuchenden und gezielte 
Beratungsangebote im Kontext einer alternden 
und schrumpfenden Erwerbsbevölkerung 

• Berücksichtigung der Nachfrage auf dem Arbeits-
markt und Hilfe für Arbeitgeber, die Schwierigkei-
ten haben, Stellen zu besetzen 

• Umfassender Partnerschaftsansatz und intensive 
Kooperation von Arbeitsverwaltungen mit ande-
ren relevanten Institutionen 

 
Die Anforderungen an „Beschäftigungsberater/
innen“ (die in der Bundesagentur für Arbeit nach wie 
vor als „Vermittler/innen“ bezeichnet werden) sind 
nicht nur in Anbetracht der Heterogenität der Klien-
ten/innen, sondern auch im Hinblick auf Fortschritte 
bei IT- und Online-Instrumenten sowie der zuneh-
menden Bedeutung von Effizienz- und Kostenaspek-
ten gestiegen. Anders als in der orientierenden Bil-
dungs- und Berufsberatung haben Beschäftigungsbe-
rater/innen in der Regel gleichzeitig Beratungs- und 

(Fortsetzung auf Seite 51) 

 1 European Commission (2014): European reference competence profile for PES and EURES counsellors, Brüssel. http://ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=12457&langId=en, die Entwicklung des Profils wurde von der Verfasserin koordiniert. 
 2 Europa 2020-Strategie http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
 3 Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedsstaaten. 2010/707/EU, Amtsblatt L308, 24.11.2010. http://europa.eu/
legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0040_de.htm 
 4 Public Employment Services´Contribution to EU 2020. PES 2020 Strategy Output Paper. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?
docId=9690&langId=en 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12457&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12457&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0040_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0040_de.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9690&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9690&langId=en
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Verwaltungsfunktionen wahrzunehmen bis hin zur 
Entscheidung über Sanktionen. Dementsprechend 
müssen sie in der Lage sein, situationsbezogen die 
Rollen zu wechseln und auch im Verwaltungskontext 
eine funktionsfähige Arbeitsbeziehung  für die Bera-
tung aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig gehört es zu 
ihrem Portfolio, Arbeitgeber bei der Rekrutierung 
und  über Fördermöglichkeiten zu beraten - auch, 
um den gezielten Einsatz von Subventionen zu ge-
währleisten.  
 
Umfragen und Workshops innerhalb des PES to PES 
Dialogue5 haben beträchtlichen Handlungsbedarf in 
Europa im Hinblick auf die Qualität der Beschäfti-
gungsberatung aufgezeigt: Anforderungsprofile, Rek-
rutierungsstrategien und Qualifikation variieren zu 
stark, um eine angemessene Qualität der Beschäfti-
gungsberatung zu sichern und eine effektive Allokati-
on von knappen Ressourcen für Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik zu erreichen. Um ein Bei-
spiel für die Größenordnungen zu geben, um die es 
sich in diesem Kontext handelt: Allein in der Bundes-
agentur für Arbeit  war für das Jahr 2014 ein Betrag 
von 9,6 Mrd. Euro für solche Maßnahmen vorgese-
hen. 
 
Mangelhafte Beratung kann zu hohen individuellen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgekosten 
führen, wenn z. B. eine Zuweisung zu  nicht adäqua-
ten Maßnahmen erfolgt und diese abgebrochen wer-
den und Integrations- und Vermittlungsprozesse 
scheitern.  
 
Aus diesem Grund haben sich die Leiter/innen der 
öffentlichen Arbeitsverwaltungen der EU entschie-
den, innerhalb des Jahresprogramms 2014 des Netz-
werks den Auftrag zur Entwicklung eines europäi-
schen Kompetenzprofils für Beschäftigungsberater/
innen und EURES-Berater/innen zu erteilen und da-
mit auch Information und Beratung zu innereuropä-
ischer Beschäftigungsmobilität zu berücksichtigen.  
 
Ziel des Europäischen Kompetenzprofils ist es, zen-
trale Kompetenzen für Beschäftigungsberater/innen 
so zu beschreiben, dass Personalmanager eine direk-
te Verbindung zu den Kernaufgaben einer Arbeits-
verwaltung herstellen und ihre Rekrutierungs-, Aus- 
und Weiterbildungskonzepte danach ausrichten kön-
nen.  

Das europäische Kompetenzprofil umfasst alle Berei-
che, mit denen Beschäftigungsberater/innen in Ar-
beitsverwaltungen im nationalen und europäischen 
Kontext (Mobilitätsberatung im Rahmen von EURES) 
zu tun haben. Es ist in die drei folgenden Kompetenz-
gebiete gegliedert: 
 
1. Grundlagenkompetenzen (allgemeine Werte und 

Kompetenzen von Praktikern/innen) 
(z.B. Professionelles Verhalten – ethische Praxis, 
kontinuierliche Verbesserung, Verantwortung 
und reflektierter Umgang mit Ermessensspiel-
raum, Klientenorientierung, Umgehen mit Druck 
und Wandel) 

 
2. Klientenbezogene Interaktionskompetenzen 

(Arbeit mit Arbeitsuchenden und Arbeitgebern) 
(z.B. Individueller Aktionsplan mit Förderung der 
career management skills / Beschäftigungsfähig-
keit, Beratungskompetenzen, Motivation von Kli-
enten, Problemlösungskompetenzen, Kombinati-
on von Verwaltungsfunktion und Beraterrolle, 
Management komplexer Integrationsprozesse, 
Profiling und Vermittlungskompetenzen, Perso-
nalmanagement, spezifische Kompetenzen für die 
Arbeit mit Arbeitgebern, EURES – spezifische 
Kenntnisse und Beratungskompetenzen) 

  
3. Unterstützende Kompetenzen (System-

kompetenzen und technische Kompetenzen) 
Systemkompetenzen: z.B. Netzwerkkompeten-
zen, Fähigkeit, die Organisation zu repräsentie-
ren, Kenntnisse der Funktionsweise von Systemen 
von Arbeitsmarktdienstleistern, landesspezifische 
Kenntnisse über benachteiligte Gruppen, Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, Leis-
tungsmessung 
Technische Kompetenzen: z.B. IT-Kompetenzen, 
Informationsmanagement 

 
Jede Kompetenz wird in dem Europäischen Referenz-
profil definiert und anhand von zentralen Verhal-
tensindikatoren beschrieben.  
 
An der Zusammenstellung der Liste von Kompeten-
zen und ihrer Beschreibung waren wesentliche euro-
päische Akteure  aus dem Bereich der Bildungs-, Be-
rufs- und Beschäftigungsberatung beteiligt. Es wurde 

(Fortsetzung auf Seite 52) 

5 PES to PES Dialogue: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=964&langId=en 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=964&langId=en
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in Kooperation mit dem europäischen Netzwerk der 
Arbeitsverwaltungen und mit dem Koordinator des 
Europäischen Netzwerks für eine Politik der lebens-
begleitenden Beratung (European Lifelong Guidance 
Policy Network - ELGPN)6, Raimo Vuorinen, erstellt. 
Auch die Arbeit von Cedefop zur Professionalisierung 
von Beratung7, die Projektergebnisse von NICE 
(Network for Innovation in Career Guidance and 
Counselling)8, und die Ergebnisse einer Konferenz zu 
Professionalisierung von Career Guidance in Europa 
an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit9  
wurden einbezogen. 
 
Darüber hinaus hat die Arbeit des nfb zur „Qualität 
der Beratung und zum Kompetenzprofil  für Beraten-
de"10 einen bedeutenden Beitrag geleistet. Denn die-
ses Kompetenzprofil wurde unter Mitwirkung zahlrei-
cher Vertreter/innen aus verschiedenen Beratungs-
bereichen einschließlich der Beschäftigungsberatung 
in Arbeitsagenturen und Jobcentern entwickelt.  
 
Das Europäische Kompetenzprofil ist keine Richtlinie, 
sondern soll Anregungen geben, entsprechend den 
nationalen Gegebenheiten die relevanten Bestand-
teile auszuwählen. Die Arbeitsverwaltungen in Euro-
pa unterscheiden sich erheblich im Hinblick auf Auf-
gabenumfang und Qualifikationsprofile der Bewer-
ber. Nicht alle Arbeitsverwaltungen sind zuständig 
für Langzeitarbeitslose oder Jugendliche unter 18 

Jahren und in einigen Ländern gibt es bereits spezifi-
sche Qualifizierungen oder affine Studiengänge.  
 
Als Beruf ist der/die Beschäftigungsberater/in noch 
weniger geregelt als der/die Berufsberater/in. Studi-
engänge, wie an der Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit in Mannheim11, sind eine Ausnahmeer-
scheinung, auch wenn es sie in manchen Ländern 
gibt.  Aus diesem Grund ist schon die Existenz eines 
europäischen Kompetenzprofils ein bedeutender 
Fortschritt, ist es doch Ausdruck eines zukunftsorien-
tierten Konsens der Arbeitsverwaltungen.  Darüber 
hinaus leistet es einen Beitrag zu dem Bereich 
"Qualitätssicherung", mit dem sich das Europäische 
Netzwerk für eine Politik lebensbegleitender Bera-
tung befasst.  
 
Um mittel- bis langfristig die gewünschte Wirkung zu 
entfalten, wird es notwendig sein, auf europäischer 
und nationaler Ebene die Professionalität des Perso-
nals regelmäßig als Bestandteil der Performanz von 
Arbeitsagenturen zu evaluieren und zum Gegenstand 
organisationaler und politischer Agenden zu machen. 
Dies betrifft das Europäische Netzwerk der Arbeits-
verwaltungen und das Europäische Netzwerk für eine 
Politik lebensbegleitender Beratung ELGPN ebenso 
wie in jedem einzelnen Mitgliedstaat der EU Arbeits-
ministerien und Arbeitsagenturen.  
 

6 ELGPN: http://www.elgpn.eu/ 
7 CEDEFOP (Hg.) (2009): Professionalising Career Guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe. Luxemburg: 
Publications Office. http://www.cedefop.europa.eu/files/5193_en.pdf 
8 Schiersmann, C. et al. (Hg.) (2012). NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals. Heidel-
berg. http://www.nice-network.eu/323.html  
9 Kraatz, S./ Ertelt, B.J. (2011): Professionalisation of career guidance in Europe : training, guidance research service organisation and mo-
bility, Tübingen:dgvt   
10 Nationales Forum Beratung (nfb)/Forschungsgruppe Beratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft der Ruprecht-Karls Univer-
sität Heidelberg. Professionell beraten: Kompetenzprofil für Beratende in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Berlin/ Heidelberg, wbv: 2014. 
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Veroffentlichungen/BeQu-Kompetenzprofil.pdf 
11 Hochschule der Bundesagentur für Arbeit: http://www.hdba.de/ 

http://www.elgpn.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/files/5193_en.pdf
http://www.nice-network.eu/323.html
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Veroffentlichungen/BeQu-Kompetenzprofil.pdf
http://www.hdba.de/
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Der Anfang 
Wenn wir uns erinnern, hat das gesteigerte, beson-
ders  auch bildungspolitische Interesse an Beratung 
mit der in den 1990er Jahren initiierten Marktförmig-
keit von Bildung über die Lebensspanne zu tun. Es ist 
für diese Zwecke nicht zielführend, hier das Für und 
Wider zu diskutieren. Notwendig ist aber darauf zu 
verweisen, dass die Qualitätssicherung vor diesem 
Hintergrund zu einer aktuellen Anforderung wurde, 
die jeweils von den Anbietern in der zu entwickeln-
den Dienstleistungskultur  für die Beratung Stan-
dards einforderte. Dabei übersah man selbst bei Insi-
dern und natürlich bei potentiellen Kundinnen und 
Kunden, dass ein Qualitätsmanagement diese Stan-
dards selbst entwickeln kann und erst einmal nur für 
das eigene Produkt steht. Gleichzeitig zu den Forde-
rungen nach Qualitätssicherung und entsprechenden 
Systemen galt aber für die Beratung im lebenslangen 
Lernen (LLL) auch EU-weit, dass es die professionelle 
Beratung noch gar nicht gab, auch nicht im gegen-
wärtig fragilen Modus. Praktisch jede und jeder 
konnte und kann, wenn er/sie einen Studienab-
schluss hat, nach einer entsprechenden Kurzweiter-
bildung in Beratung tätig werden. 
 
Der Arbeitskreis des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) und später Großprojekte wie 
„Lernende Regionen“ und „Lernen vor Ort“ sorgten 
nach der Jahrhundertwende für die erweiterte Initi-
ierung und Implementierung von Bildungsberatung, 
verteilt über das Land mit Praxisprojekten auf Län-
derebene und wissenschaftlicher Begleitung. Ein gro-
ßer Teil der vorgelegten Konzepte in den Bundeslän-
dern, aber auch das Großprojekt BeQu verdankt die-
ser projektförmigen Anschubfinanzierung die Ein-
stiegsbedingungen für die weiterführenden Eigenak-
tivitäten, die gegenwärtig auch in größeren Ver-
öffentlichungen und genauen Darstellungen vorlie-
gen (siehe diesen Newsletter und Literaturliste). Es 
sind nicht alle Bundesländer bei dieser Präsentation 
vertreten, aber das heißt nicht, dass in den anderen 
Ländern nicht auch Initiativen beheimatet sind. 

 
Im Folgenden kön-
nen nur Anmerkun-
gen gemacht wer-
den: 
 
- Europäische  
Einbindung 
Es ist sicher über-
zeichnet interpre-
tiert, wenn man die 
These vertritt, dass sich die Bildungsberatung über 
die Lebensspanne einem ökonomischen Arbeits-
marktziel unterordnet. Sicher ist aber richtig, dass 
die europäischen Initiativen 2004 und 2008 die Initia-
tiven für Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung und auch die damit zusammenhängende Quali-
tätssicherung aus den oben genannten Gründen auf 
den Plan gerufen haben. Dabei sollen keine normie-
renden Ansprüche an die jeweiligen Mitgliedsländer 
gestellt werden, eher soll es um deren Selbstein-
schätzungen und Weiterentwicklung, was die Quali-
tätssicherung angeht, gehen. Der Adressat dafür ist 
die politische Ebene, auch wenn hier bottom-up ge-
arbeitet wird. Die deutschen Ansätze haben auch 
hier nach entsprechenden Anschlüssen für ihre eige-
ne Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen, die zu Qua-
litätsstandards  werden könnten,  gesucht. 
  
Auf der europäischen Ebene nimmt das Europäische 
Netzwerk für eine Politik lebensbegleitender Bera-
tung (ELGPN) in seinen Papieren die Kostenfrage in 
den Blick, setzt auf Evidenzbasierung und folgt damit 
dem Outcomemodell, platziert aber auch als unspe-
zifisch weiches Kriterium für die Qualitätserhebung 
die Kundenzufriedenheit. Bei der deutschen Varian-
te, so das BeQu-Konzept, nimmt die professionelle 
Struktur eine entscheidende Rolle ein und erdet da-
mit das Konzept einer Qualitätssicherung in einer 
wissenschaftlichen, theoretischen Grundlegung und 
dem ethisch verantwortlichen Handeln im Prozess. 

(Fortsetzung auf Seite 54) 

V. Der Beitrag des BeQu-Konzepts zur Selbstverständigung und  
Konsensbildung in der Professional Community –  
 
Ein Kommentar von Wiltrud Gieseke, Humboldt Universität zu Berlin 
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1 Forschungsgruppe Beratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg (IBW) 

Ebenso auf der europäischen Ebene zeigt das Netz-
werk für Innovation in der Beratung (NICE), wie Stu-
diengänge im Feld der Beratung europaweit zusam-
menarbeiten, dabei auch an der begrifflichen Wei-
terentwicklung zur Abgrenzung des Beratungsfeldes 
arbeiten und darauf bezogen europäische Standards 
für die wechselseitige Anerkennung zwischen den 
Ländern anstreben. Auch hier geht es um professio-
nelle, wissenschaftliche Abstimmungen für die Aus- 
und Weiterbildung. Genau in diese Richtung arbeitet 
auch die Heidelberger Gruppe1 und stellt diesem 
Netzwerk die eigenen europäisch anschlussfähigen 
und gestaltend innovativen Arbeiten im Sinne von 
übergreifender Professionalisierung mit Kompetenz-
profilen und Qualitätsstandards für die Kompetenz-
entwicklung zur Verfügung.  
 
Eine weitere Initiative auf europäischer Ebene ist die 
Zusammenarbeit der öffentlichen Arbeitsverwaltun-
gen. Beschäftigungsberatende erhalten hier noch 
einen anderen Stellenwert und haben eine Doppel-
aufgabe inne: Sie sollen Arbeitslose aktivieren und 
verwalten. Kritisch zu fragen ist dabei: Entbindet sie 
diese steuernde Aufgabenzuweisung von einer auf 
die Ratsuchenden bezogenen Beratung?  
 
- Strukturbildung und Qualitätssicherung in den 
Bundesländern 
Die Bundesländer in Deutschland bauen gegenwär-
tig, nach den auslaufenden bzw. begrenzten Pro-
jektfinanzierungen auf der Bundesebene, eigene 
Konstruktionen zur Gestaltung von Beratung und zur 
Qualitätssicherung auf.  Wie das BeQu-Konzept sind 
auch diese Initiativen vernetzt angelegt und arbeiten 
bottom-up. Im Unterschied dazu setzt das gemeinsa-
me Vorhaben des nfb und der Heidelberger Gruppe 
auf die Mitarbeit von professionell rückgebundenen 
Beraterverbänden und formuliert Kompetenzprofile 
und Qualitätsstandards über gemeinsam erarbeitete 
Profile, die ebenso organisatorische und gesellschaft-
liche Kontexte in einem Zusammenspiel einbeziehen. 
So bleibt die Qualität nicht wahllos auf eine jeweilige 
einzelne Organisation bezogen, sondern wird kun-
denorientierter ausgerichtet, da es professionelle 
Anforderungen gibt, die trägerübergreifend ihre 
Wirksamkeit entfalten und für die anspruchsvolle 
Tätigkeit in einer komplexeren kompetenzmodellier-
ten Form und in einem nachhaltigeren Sinne Qualität 

über entwickeltes professionelles Handeln durch 
Ausbildung garantieren, um so gesetzte Standards 
erfüllen zu können. 
 
Weder die Zivilgesellschaft noch gegenwärtige 
Governancemodelle können eine gesellschaftliche 
Aufgabe wie Bildungsberatung, wenn sie alle errei-
chen soll, umsetzen. Auch gibt es kein entsprechen-
des Gesetz, das Bildungsberatung flächendeckend 
sichert. Als ein Instrument, das Qualität über profes-
sionelle Kompetenz und Selbstauslegung sichert, 
kann das unter diesen Umständen differenziert und 
Schritt für Schritt erarbeitete Heidelberger Modell 
angesehen werden. Es ist ein Angebot, bisherige 
Schnittmengen zu eigenen Ansätzen in den Bundes-
ländern zu identifizieren, sich professionell jeweils 
im Diskurs einzuklinken und die Bildungsberatung 
dadurch zu stärken. So kann, wie auch die Initiatoren 
es angedacht haben, an dem Modell weitergearbei-
tet werden. 
 
- Institutionelle Kontexte und organisatorische Rah-
mung und Entwicklung  
In den Bundesländern gibt es jetzt Umsetzungen, die 
die nur begrenzt zur Verfügung gestellten Mittel für 
ein Konzept nutzen, das den Prozess einer Beratung 
über die Lebenspanne auch institutionell einleitet. 
Man spricht dann von Orientierungsberatung mit 
Weiterverweisung an andere Institutionen, z.B. an 
Weiterbildungsinstitutionen, andere kulturelle 
öffentliche Institutionen, Schulen, Unternehmen, 
Arbeitsverwaltung, soziale Institutionen etc. Dadurch 
differenzieren sich die Diskurse zur Beratung und zu 
Qualitätsmaßstäben in ihrer übergreifenden Funkti-
on und ihrer Spezifik. Die jeweiligen institutionsspe-
zifischen Konzepte könnten sich dadurch schärfen, 
auch hinsichtlich der Qualitätssicherung. Das Heidel-
berger Modell kann hierbei, da es für verschiedene 
Formate bei verschiedenen Institutionen angelegt 
ist, für eine gemeinsame Verständigung genutzt wer-
den. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen immer 
die Ratsuchenden.  
 
Mit dem Begriff „Orientierungsberatung“ wird mehr 
oder weniger bewusst in allen Ländern operiert, um  
einen Einstieg in eine flächendeckende Beratung zu 
ermöglichen, insoweit sie ernsthafte Umsetzungs-

(Fortsetzung auf Seite 55) 
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pläne verfolgen, so wie Niedersachsen und auch Hes-
sen. In Nordrhein-Westfalen gibt es spezielle For-
men. Baden-Württemberg plant eine unabhängige 
öffentliche Beratung, entwickelt Datenbanken und 
Finanzierungsmodelle mit einem qualitätssichernden 
Konzept und mit Kompetenzvorstellungen und adap-
tiert die Prämissen des Heidelberger For-
schungsteams. D.h. insgesamt wird den Ländern eine 
anspruchsvolle Arbeit abverlangt. Sie sollen mit Fi-
nanzen, die sie dort, wo es nötig ist, z.T. kaum ha-
ben, eine professionelle Beratung implementieren, 
für die Ausbildung sorgen und gleichzeitig ein diffe-
renziertes Qualitätsmanagement entwickeln, wobei 
das Grundlagenwissen auch erst, da es sich jenseits 
von Therapie zu entwickeln hat, als interdisziplinäres 
pädagogisches Grundlagenprofil entwickeln muss. 
Bisher hat nur Berlin eine öffentlich verantwortete 
Beratung mit Qualitätsvorstellungen.   
 
Alle Länder arbeiten inzwischen mit den Begriffen 
„Kompetenz“, „Wahlfreiheit“ und „Transparenz“ und 
von einigen wird zudem besonders das gemeinsame 
Konzept der Weiterbildung der Professionellen be-
tont. Die Positionen liegen also nicht weit auseinan-
der. Jedes Land hat bisher jedoch nur die eigenen 
Spielräume ausgetastet. Immer spielt aber die Orga-
nisationsentwicklung eine Rolle, da die finanziellen 
Ressourcen und die institutionelle, besonders pro-
fessionelle Unabhängigkeit von den hier gesetzten 
Prioritäten bestimmt werden. Dabei bleibt unklar, 
wer wie mit welchen Mitteln die Organisationen und 
besonders ihre Beratenden finanziert.  
 
Die Vielfalt in der Arbeit und Weiterführung des glei-
chen Gegenstands durch bottom-up-Konzepte si-
chert die Bearbeitung des Themas Beratung und die 
damit verbundenen Qualitätsanforderungen auf 
breiter Basis. Wir können hier also durchaus von An-
gleichungshandeln als aktives Konzept zur kreativen 
Auslegung unter den vorhandenen Bedingungen 
sprechen. Wobei diesem Wissenserschließungspro-
zess im Sinne einer Übernahme und Abstimmung, 
des Findens gemeinsamer Lösungen, des Ideenaus-
tauschs durch gemeinsame Arbeitsbeschlüsse etc.  
(vgl. Gieseke 2003)  die institutionellen, organisatori-
schen Eigenarten natürlich erhalten bleiben.  
 
Wie sich die Konzeptentwicklung,  aber auch die Aus- 
und Fortbildung ausdifferenzieren, und wie sich bei 
verlässlicheren und bereits in diesem Bereich erfah-

renen Institutionen die darauf bezogene Qualitäts-
entwicklung aufeinander beziehen können, zeigt der 
Bericht über die Beratungsqualität der Arbeitsagen-
tur. Allerdings sind auch hier Rationalisierungspro-
zesse, was die Mitarbeitenden betrifft, vollzogen 
worden.  
 
Die bildungspolitischen Initiierungen waren eine Hil-
festellung, innovative gestaltende Impulse durch die 
kreative Beteiligung aller voranzubringen. Die Ab-
stimmung zwischen Professionalitätsanforderungen, 
Qualitätsmerkmalen und Kompetenzprofilen als ver-
bindende Ketten und der je spezifischen Suche nach 
institutionellen Kontexten erbringt die Vielfalt in der 
Einheit. 
 
- Das BeQu- Konzept als Impulsgeber für eine neue 
Konsensbildung 
Das BeQu- Konzept legt ein umfassendes Konzept 
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung von Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung vor, und 
zwar auf der Basis von Projekten, die aufeinander 
aufbauen (Entwicklung, Erprobung, Evaluation), wo 
europäische Vernetzungen gesucht und mit vorange-
bracht werden und wo Kontakte, Beiräte mit ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen gepflegt wer-
den. Besonders wichtig war die Beteiligung der kon-
kret arbeitenden Akteure, wobei die Gruppe auf ein-
gebrachte Vorlagen der Heidelberger Gruppe und 
aus der Expertengruppe in Detailarbeit, aus vielen 
Diskussionen, auch Kontroversen und immer erneu-
ten Überarbeitungen, die Qualitätsmerkmale und 
Kompetenzprofile erarbeitet hat, die formatüber-
greifend von den Professionellen selbst getragen 
wurden. Dabei weist der Ansatz auf dem jetzigen 
Wissensstand die ausdifferenzierteste Logik eines 
Qualitätskonzepts in der Beratung auf. Die Qualitäts-
standards, ihre Merkmale und die Kompetenzprofile 
sind aufeinander bezogen. Sie mögen zwar sperrig zu 
lesen sein, sie sind auch kein Aufsatz, aber sie spie-
geln die Erfahrungen der Diskutierenden und die 
wissenschaftliche und theoretische Literatur wieder 
(vgl. Schiersmann/Weber 2013). 
 
Das Modell ist offen, es geht von einem professions-
geleiteten Qualitätsmodell aus, das die Ratsuchen-
den in den Mittelpunkt stellt. Wenn dieses nicht der 
Fall ist, hat es keinen Sinn, von Beratung zu spre-
chen. Das Modell sperrt sich gegen Zuweisungen und 

(Fortsetzung auf Seite 56) 
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Steuerungen, weiß aber auch um andere Realitäten. 
Gleichzeitig behält es diesen Anspruch, denn Men-
schen sind lernfähig und -willig. Wenn sie eine Mög-
lichkeit zum Lernen, Weiterbilden haben, verändern 
sie sich, jedoch nicht immer in die Richtung und auf 
die Art und Weise, wie es sich andere vorstellen oder 
auch manchmal wünschen. Deshalb ist Beratung die 
Chance, die Menschen selbst bei ihrer Entschei-
dungsfindung und auf ihrem schließlich eigens ge-
wählten Weg zu unterstützen. Letztlich sichert das 
auch den Progress einer Gesellschaft.  
 
Die Berührungen, ja Schnittmengen des BeQu- Kon-
zepts zu den länderspezifischen Varianten sind, wie 
gesagt, groß, wenn nicht überdeckend. Die Länder-
beiträge charakterisieren nur die schwierigen Wege 
der Umsetzung. Man wünscht sich nun, wenn man 
diese Arbeit mit vollzogen hat, die Erprobungsgänge 
kennt und sich die Herausforderungen in den Län-
dern ansieht, dass von diesem Modell eine neue 
Konsensbildung ausgeht. 
 
Beratungsqualität nimmt neue Erkenntnisse auf und 
ist auf Austausch und Diskussion angewiesen. Dafür 
kann sich über die in diesem Konzept niedergelegten 
Standards eine Professionskultur herausbilden, die 
den Widerspruch als voranbringende Größe mit 
nutzt. Dazu sind aber mehr Forschung sowie mehr 
kontinuierliche Weiterbildung nötig, die im Arbeits-
vertrag stehen sollte und von den jeweiligen Stellen 
auch gewährt werden muss. Denn Qualitätsstan-
dards entwickeln sich sowohl mit den empirischen 
Ergebnissen und den ausgewerteten Erfahrungen – 

die sich permanent, auch im Austausch miteinander, 
verändern und verschiedentlich anreichern – der in 
der Beratung Tätigen fort. Davon leben eine Professi-
on und natürlich auch ihre Qualität. Entsprechend 
baut das BeQu-Konzept auf dieses Zusammendenken 
der einflussnehmenden Faktoren von Wissen aus 
Forschung, Theorie und Erfahrung, eingebunden in 
einen Verband (wie hier der nfb) als ergänzendes 
Forum und politischer Akteur für die Profession, auf. 
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